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Vorwort

Die vorliegende Studie ist Teil eines Forschungsprojektes, das 1995 unter dem
Thema „Die Errichtung der Klassenjustiz nach 1945 in der SBZ/DDR in diktatur-
vergleichender Perspektive" in Angriff genommen worden ist. Das Projekt be-
steht aus vier Teilen, nämlich einer Untersuchung der Leitungsebene mit ihren
z. T. wechselnden Institutionen sowie Analysen des Justizwesens auf regionaler
Ebene in den Ländern Brandenburg und Thüringen bzw. nach Auflösung der
Länder im Jahr 1952 in den dortigen Bezirken sowie einer Darstellung mit
Dokumentation über die „Volksrichter in der SBZ/DDR 1945 bis 1952". An der
Vorbereitung des Projektantrages, der 1994 bei der VW-Stiftung eingereicht wor-
den ist, war als damaliger Mitarbeiter des Instituts Prof. Dr. Günther Heydemann
beteiligt, der noch vor Beginn des Projekts einem Ruf an die Universität Leipzig
folgte. Dem Antrag entsprechend hat die VW-Stiftung dankenswerterweise die
Finanzierung der beiden Regionalstudien übernommen und somit die Durch-
führung dieses Gesamtprojektes ermöglicht. Im Zentrum aller Studien steht die
Darstellung des Transformationsprozesses von Justiz und Rechtsprechung sowie
deren politische Instrumentalisierung in der SBZ und frühen DDR, wobei
Vergleiche mit dem NS-System, aber ebenso mit der Sowjetunion und den Ent-
wicklungen in den ostmitteleuropäischen Staaten zur historischen Einordnung
und Bewertung perspektivisch einbezogen werden. In der Umsetzung dieses
Konzeptes haben die Autoren jeweils eigene Schwerpunkte gesetzt und unter-
schiedliche zeitliche Abgrenzungen vorgenommen. Darin ist kein Nachteil zu
sehen, da das Gesamtprojekt so flexibel konzipiert war, daß dem jeweiligen
Thema entsprechende Fragestellungen und Vorgehensweisen gewählt werden
konnten. Das Institut für Zeitgeschichte hofft, mit diesen vier Bänden die Erfor-
schung der Justiz in der SBZ/DDR einen großen Schritt voranzubringen.

Horst Möller
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Einleitung
Kaum eine Institution konnte so tief in das Leben der DDR-Bürger eingreifen wie
die Justiz. Zwar bearbeiteten Staatspartei und Geheimpolizei die Bevölkerung
fortwährend mit Propaganda, Schulung, vielfach mit Leistungsentzug, Bespitze-
lung, mit psychischem und auch mit körperlichem Druck. Die Gerichte jedoch
konnten die Freiheit des einzelnen vollends und auf Dauer entziehen.
Gerade deshalb war die Justiz der DDR lange Zeit ein prominentes Thema in

der westdeutschen Öffentlichkeit und in der Forschung. Nach dem Zusammen-
bruch des ostdeutschen Staates begann eine neue, tiefergehende Beschäftigung mit
dessen Justizgeschichte. Dabei ergeben sich Chancen wie Probleme zugleich.
Chancen bieten der freie Zugang zu den Akten, aber auch die allmähliche Lösung
der Forschung von politischen Rücksichtnahmen. Probleme können bei der retro-
spektiven Verkürzung besonders der Vorgeschichte der DDR entstehen. Auch ist
es notwendig, die historiographische Untersuchung von der politischen und straf-
rechtlichen Beschäftigung mit der Justiz der DDR, wie sie während der Erarbei-
tung dieser Studie noch im Gange war, abzugrenzen.
Am Beispiel Brandenburgs gilt es, die Entwicklung des Justizapparates unter

einem neuen politischen System, nämlich einer sowjetischen Besatzungsherr-
schaft im Übergang zur Parteidiktatur, zu rekonstruieren. Dabei spielen sowohl
spezifisch landesgeschichtliche Fragen eine Rolle wie auch

-

mit fortschreitender
Entwicklung

-

exemplarische Aspekte. Abschließend soll durch einen Vergleich
mit anderen Justizsystemen unter einer Diktatur, welche in Zusammenhang mit
der Entwicklung der DDR standen, eine erweiterte Perspektive in die Interpreta-
tion gebracht werden1.
Das Interesse der vorliegenden Untersuchung kreist vor allem um die politische

Geschichte der brandenburgischen Justiz von 1945 bis Mitte der fünfziger Jahre,
weniger um die Rechtsgeschichte im besonderen oder um eine Gesellschaftsge-
schichte des Rechts. Damit wird nicht zuletzt der Dominanz des Politischen in
der Entwicklung der SBZ/DDR Rechnung getragen. Im Kern der Aufmerksam-
keit steht die Frage, wie aus dem traditionellen Justizapparat des Landes ein In-
strument der SED-Führung zur Durchsetzung ihrer justizpolitischen Prioritäten
werden konnte. Welche Maßnahmen unternahmen zuerst die sowjetische Militär-
verwaltung und dann der Parteiapparat der SED, um die Justiz entsprechend zu

verändern? Zunächst muß dabei auch der Wandel der politischen Rahmenbedin-
gungen in den Blick genommen werden, wie sie sich im neuen Land Brandenburg
ausgeprägt haben und andauernden Veränderungen unterworfen waren. Als stra-

tegisches Mittel zur Gleichschaltung in allen Diktaturen gilt es die Personalpolitik

1 Vgl. Hockerts, Zeitgeschichte, S. 18.
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zu untersuchen, also die Entnazifizierung und die Ausbildung der Volksrichter,
dann aber auch die späteren Entlassungswellen und die Stellung von Richter und
Staatsanwalt im allgemeinen. Welche Rolle spielte demgegenüber der institutio-
nelle Umbau, sei es auf formaler wie auch auf informeller Basis?
Anfangs hatte dabei die zugelassene politische Opposition eine bremsende

Funktion. Diese war jedoch schon 1947 nur noch eingeschränkt möglich und be-
saß 1948 kaum noch Handlungsspielraum. Danach entfalteten sich die Konflikte
weniger zwischen den Parteien als vielmehr zwischen den Apparaten, zusehends
aber in der Justiz selbst. Schließlich versuchte die SED-Führung und mit ihr die
Justizspitze, jeden einzelnen Richter zu beeinflussen. Nur an exemplarischen Bei-
spielen kann dabei ermittelt werden, wie sich die Justizfunktionäre an die System-
veränderungen anpaßten und wie weit sie mit dem neuen Regime zu gehen bereit
waren.

Der Vergleich mit anderen Politikbereichen wie der Polizei oder der Wirt-
schaftsverwaltung markiert die Stellung der Justiz im Prozeß der Gleichschaltung
und zugleich ihren Stellenwert innerhalb der SED-Politik. Schließlich erweist sich
auch ein Blick in die Entwicklung der Westzonen als nützlich, da er das Auseinan-
derdriften von traditioneller und neuer Justiz und somit den Grad der Verände-
rungen beleuchtet. Zugleich gilt es festzuhalten, was nun wirklich am klassischen
Rechtssystem verändert wurde und inwieweit dies den Zielen der Staatspartei ent-
sprach.
Neben den allgemeinen justizpolitischen Faktoren steht die konkrete Steue-

rung der Rechtspraxis, das eigentliche Ziel aller Bestrebungen von Seiten der SED-
Führung. Hierbei sind Herausbildung, Funktionsweise und Reichweite der Steue-
rungsmechanismen zu untersuchen. Zu nennen sind die Verflechtung von Partei
und Staat, die Steuerung über Weisungen von verschiedenen Institutionen, in
zweiter Linie aber auch die Rolle von Verfahrensfragen und materieller Rechtset-
zung. Das Verhältnis von vertikalen Eingriffen durch Zentralinstanzen und hori-
zontaler Steuerung im regionalen Rahmen soll ebenso näher definiert werden.
Somit läßt sich das Thema Rechtsprechung selbst nicht ganz ausklammern. Sie

bildet quasi die Folie für Konformität und Nonkonformität des Justizpersonals,
für direkte Eingriffe durch sowjetische Behörden oder die SED. Daraus folgt ein
eindeutiger Schwerpunkt in der Strafrechtsprechung, dort besonders in der Be-
handlung von politischen und wirtschaftlichen Delikten. Für die zentrale Frage-
stellung nach der Durchsetzung des Regimes in der Justiz erscheint dieses Vorge-
hen unumgänglich, da hier auch die politischen Prioritäten zu suchen sind. Aus
diesem Blickwinkel spielte das Zivilrecht, das freilich den quantitativen Schwer-
punkt der Justiztätigkeit ausmachte, bis Mitte der fünfziger Jahre eher eine peri-
phere Rolle. In diesem Bereich ist auch auf laufende Forschungen zu verweisen2.
So muß die Urteilsfindung im einzelnen hier letztlich im Hintergrund bleiben.
Zum einen konnten repräsentative Urteilssammlungen nicht aufgefunden werden,

2 Vgl. dazu das Projekt über die Zivilrechtsprechung Ostberliner Amts- und Stadtgerichtsbezirke:
Schröder/Reich, Zivilrechtskultur in der DDR; und das Projekt von Inga Markovits über die Zivil-
rechtskultur einer Kleinstadt.
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zum andern war es nicht Ziel der Untersuchung, im Detail die Stichhaltigkeit von
strafrechtlichen Vorwürfen zu klären.
In einem kurzen Exkurs soll dem Wandel des Rechtsdenkens vor allem ab 1948/

49 nachgespürt werden, welches in der Folgezeit eine ganze Generation von Juri-
sten prägte und das Selbstverständnis zwischen SED-Regime und Rechtswesen
immer mehr anglich. Auf der anderen Seite nahm das Verhältnis von Justiz und
Bevölkerung zwar einen zentralen Stellenwert in ebendiesem Selbstverständnis
und in der Propaganda der Juristen ein, die tatsächliche Volksmeinung spielte hin-
gegen in der DDR kaum noch eine ernstzunehmende Rolle. Ihr soll an einigen
Zusammenhängen der Öffentlichkeitsarbeit und an

-

eher impressionistisch ge-
wählten

-

Beispielen aus der sogenannten Berichterstattung nachgegangen wer-

den.
Da der landesgeschichtliche Ansatz aber nicht nur die Durchsetzung allgemei-

ner Vorgänge am speziellen Beispiel nachvollziehen soll, müssen auch die Spezi-
fika brandenburgischer Justizgeschichte herausgearbeitet werden: Zu nennen ist
vor allem die Nähe zu Berlin, genauer zu dessen Westteil. Von dort strahlte der
Widerstand gegen die Gleichschaltung der Justiz aus. In umgekehrter Richtung
wurde der Grenzverkehr vor allem ab 1949 immer mehr kriminalisiert. Das
zweite Spezifikum Brandenburgs ist die hohe Zahl der mit großer Härte geführten
Prozesse gegen Bauern, zunächst wegen mangelnder Ablieferung der Ernte, 1952/
53 im Rahmen der Kampagne gegen die Großbauern. Auch diese Vorgänge bieten
einen Ansatzpunkt zur Untersuchung des Verhältnisses zwischen Bevölkerung
und Justiz. Schließlich bleibt aber auch zu fragen, wann die brandenburgischen
Eigenheiten an Bedeutung verloren und in einer regionalen Justizgeschichte der
DDR aufgingen.
Der Vergleich zwischen mehreren Diktaturen, die einen räumlichen, zeitlichen

oder sachlichen Zusammenhang mit der SBZ/DDR aufwiesen, soll in der vorlie-
genden Untersuchung vor allem zur Schärfung der Analysekriterien dienen. Da
sich das Teilprojekt auf die regionale Ebene beschränkt, müßte eigentlich auch der
Vergleich hier ansetzen. Leider liegen zur brandenburgischen Justiz im Dritten
Reich kaum Publikationen vor; es mußte folglich auf andere Regionen oder auf
einen typologischen Ansatz ausgewichen werden. Vielversprechend erschien ein
Blick auf die polnische Justiz, da hier ähnliche Strukturbedingungen herrschten
und der diesbezügliche Forschungsstand in Polen rasch voranschreitet. Die ver-

gleichende Einbeziehung der sowjetischen Justiz ist schon aus analytischen Grün-
den notwendig, um die Frage nach dem Vorbildcharakter zu klären.
Der zeitliche Rahmen der Untersuchung erstreckt sich von den ersten Nach-

kriegstagen bis ins Jahr 1955. Die Zäsur des Mai 1945 ergibt sich für die Justiz von
selbst, weniger dagegen die anderen hier gewählten Einschnitte. Durch die Zerle-
gung der Justizgeschichte in drei Phasen kann am besten deren genetische Ent-
wicklung mitverfolgt werden. Die Zeit bis 1947 war bestimmt von der Etablie-
rung kommunistischer Machtdominanz in der SBZ; in der Justiz fand zwar ein
radikaler Personalaustausch statt, jedoch keineswegs eine Ausrichtung auf die
kommunistische Linie. Vielmehr bestand ein fragmentarischer, aber durchaus be-
achtenswerter Föderalismus auch im Rechtswesen. Von 1948 bis 1952 wird hier
die erste Phase der politischen Gleichschaltung angesetzt. Der Begriff der Gleich-
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Schaltung entstammt ursprünglich der Selbstdarstellung und der Wahrnehmung
des Nationalsozialismus; er wurde jedoch frühzeitig auch für die Entwicklung in
der SBZ verwandt3. Gleichschaltung faßt relativ präzise die Ausrichtung von

Politiksektoren auf eine einheitliche Zielrichtung, in diesem Fall auf den Herr-
schaftsanspruch und die totalitäre Ideologie der herrschenden Kommunisten.
Entwickelte sich dies zunächst in der politischen Arena und in der Justizzentrale
in Berlin, so zog der politische Wandel im Jahre 1949 auch in der brandenbur-
gischen Justiz immer weitere Kreise. Gleichzeitig erlebte das Rechtswesen einen
erneuten Personalaustausch in seinen oberen Rängen. Der institutionelle Umbau
war mit der Auflösung des Landes Brandenburg 1952 weitgehend abgeschlossen.
Damit muß zugleich ein Bruch des landesgeschichtlichen Ansatzes in Kauf ge-
nommen werden; de facto war schon 1950 die Landesspezifik aufgehoben. Eine
Weiterführung ist dennoch vertretbar, weil nach 1952 zwar weiterhin eine enorme
personelle Rotation, jedoch nur noch wenige institutionelle Veränderungen statt-
fanden. So wird von einer Justizpolitik im Lande auf die exemplarische Darstel-
lung der einzelnen Gerichte bzw. Richter und Staatsanwälte ausgewichen.
Die letzte Phase des Wandlungsprozesses begann mit den Justizrepressionen

um die Jahreswende 1952/53. Danach mußten eine Reihe von neuen Justierungen
im Rechtswesen vorgenommen werden, gleichsam die Erfassung der lokalen
Ebene und eine Überführung in die „Normalität" der Diktatur. Als Abschluß
wurde hier aus einer Reihe von Gründen das Jahr 1955 gewählt, das keine Zäsur
im eigentlichen Sinne bildet. Formal brachte 1955 das Ende der Besatzungsherr-
schaft, konkret das Ende der sowjetischen Justizkontrolle und der Tätigkeit der
Militärtribunale. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Steuerungsmechanismen in
der Justiz etabliert, die dann sukzessive verfeinert wurden. Beim Personal sank die
hohe Fluktuation wieder, bis Ende der fünfziger Jahre erstmals eine stärkere Kon-
tinuität gewährleistet war. Die Justizpolitik der SED wandelte sich jedoch noch
erheblich, immer neue konkrete Zielvorgaben gingen an das Rechtswesen, zuerst
mit der schwachen Entstalinisierung ab 1956, später mit immer wieder neuen
Kurskorrekturen. Da dies jedoch Phänomene waren, die sich über die ganze Ge-
schichte der DDR zogen, soll dies nicht weiter verfolgt werden.
Die Geschichte der Justiz in der SBZ/DDR kann als vergleichsweise gut er-

forscht gelten, wenn auch nicht sehr differenziert nach Entwicklungsphasen und
Durchsetzungsebenen. Die Rechtsentwicklung wurde bereits systematisch von

DDR-Rechtshistorikern untersucht, allerdings unter Ausklammerung politisch
sensibler Bereiche wie etwa der kompletten Entscheidungsfindung in diesem Be-
reich, durchgängig mit der üblichen SED-Apologie und für die Zeit ab 1949 auf
relativ schmaler Quellenbasis4.
Schon in den fünfziger Jahren existierte im Westen eine rege gegenwartsbezo-

gene Forschung zur DDR-Justiz, die vor allem vom Untersuchungsausschuß frei-
heitlicher Juristen getragen wurde. Diese halbamtliche Organisation, die fast

3 Vgl. Noack, Zeitpunkt der Gleichschaltung, S. 64 (Zitat Honecker); im Mai 1948 sprach sich Fech-
ner gegen die Anwendung einer „öden Gleichschaltung" der Länder aus, Entscheidungen der SED
1948, S. 57; vgl. auch Hildegard Heinze auf einer Dienstbesprechung der DJV am 26. 10. 1948, BA,
DP-1, VA 7354.

4 Zur Geschichte der Rechtspflege; Anders, Demokratisierung (Diss.).
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durchweg aus geflüchteten Juristen bestand, sah ihre Aufgabe vor allem in der
Aufklärung über das Rechtswesen in der DDR und in dessen Bekämpfung5.
Bahnbrechend wirkte dann ein historiographisch angelegter Überblick von Karl
Wilhelm Fricke zur politischen Justiz der sowjetischen Militärtribunale und der
DDR-Gerichte bis 1968, der von einem stärker rechtswissenschaftlichen Über-
blick von Wolfgang Schuller flankiert wurde6.
Frickes Ergebnisse bestätigen und auf Aktenbasis vertiefen konnte Falco Wer-

kentin mit seiner Darstellung der politischen Justiz in der Ära Ulbricht7. Damit
gelang es ihm, den politisch entscheidenden Sektor der Strafjustiz einer gründli-
chen Analyse zu unterziehen. Die organisatorischen und institutionellen Aspekte
des Wandels in der Justizverwaltung bis 1950 untersuchte Heike Arnos8. Sie legte
eine erste aktengestützte Analyse des justizpolitischen Rahmens in der Frühphase
vor, die bisher nur schwach ausgeleuchtet war. Die Autorin setzt den Beginn der
Gleichschaltung in der Justiz bereits 1947 an und sieht nach 1948 keine tiefgreifen-
den Zäsuren mehr; eher am Rande bleibt die konkrete Politik der DJV und die
Entwicklung in den einzelnen Ländern. Als grundlegend in der Erforschung der
Justizsteuerung ist das Sammelwerk unter der Leitung von Hubert Rottleuthner
anzusehen. Dort werden die einzelnen Aspekte der zentralen Justizsteuerung in
der DDR analysiert. Etwas weniger kommen die frühen Jahre der Gleichschal-
tung bis 1950 zur Geltung sowie die Entwicklungen auf mittlerer und unterer

Ebene, die nur am Rande Gegenstand dieses Forschungsprojektes waren9. Für die
zentralen Bereiche der Justizpolitik bis 1952 wird Hermann Wentker demnächst
eine umfassende Untersuchung vorlegen10. Einige Teilbereiche der Justizge-
schichte haben darüber hinaus besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ins-
besondere das sogenannte Volksrichterwesen11, die Entwicklung der Rechtsan-
waltschaft12 und einige spektakuläre politische Prozesse, die jedoch fast alle au-

ßerhalb Brandenburgs stattgefunden haben. Die Ergebnisse dieser
-

hier nicht
umfassend aufgeführten

-

Untersuchungen sollen im folgenden am Beispiel Bran-
denburgs vertieft und weitergeführt werden. Insgesamt bestätigen sich die Be-
funde der bisherigen Forschungen, wenn sie auch für die Zeit bis Anfang der fünf-
ziger Jahre modifiziert werden müssen.
Die brandenburgische Geschichte nach 1945 hat

-

im Gegensatz zur Früh-
neuzeit

-

bisher noch kaum das Interesse der Historiker auf sich gezogen, insbe-
sondere im Vergleich mit den anderen Ländern der SBZ. Zu erwähnen sind die
landes- und regionalgeschichtlichen Veröffentlichungen aus der DDR, die sich
aber kaum mit der Justiz beschäftigten und höchstens ein grobes Gerüst für den
Hintergrund unserer Fragestellung abgeben. In der Bundesrepublik sind solche

5 Vgl. Rosenthal/Lange/Blomeyer, Justiz in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands.
6 Fricke, Politik und Justiz; vgl. auch seine zahlreichen Veröffentlichungen seither. Schuller, Ge-
schichte und Struktur.

7 Werkentin, Politische Strafjustiz.
8 Arnos, Justizverwaltung.
9 Rottleuthner, Steuerung; zu den frühen Jahren darin vor allem: Lorenz, Deutsche Zentralverwal-
tung der Justiz. Ähnlich angelegt ist: Im Namen des Volkes, Wissenschaftlicher Begleitband.

10 Wentker, Errichtung und Transformation.
1 ' Wentker, Volksrichter; Pfannkuch, Volksrichterausbildung in Sachsen; Backhaus, Volksrichterkar-

rieren.
12 Lorenz, Rechtsanwaltschaft.
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Studien fast nicht zu verzeichnen. Seit 1990 beginnt sich dies

-

im Vergleich mit
den anderen vier Ländern

-

erst allmählich zu ändern. Den Anfang machte der
Überblick über die Landesgeschichte bis 1949 im sogenannten SBZ-Handbuch13;
inzwischen liegt auch eine moderne Synthese zur brandenburgischen Geschichte
bis 1990 vor14. Besonders zu erwähnen sind die neuen Darstellungen und die Edi-
tion zur Landesblockpolitik15, aber auch zum sowjetischen Speziallager Sachsen-
hausen. Speziell mit dem Umbau von brandenburgischer Verwaltung und Justiz
hat sich bis jetzt ausschließlich die Geschichtswissenschaft der DDR beschäftigt;
hier sind eine Reihe ungedruckter Dissertationen aus der DDR anzuführen16. In
Bearbeitung befindlich sind Untersuchungen zur Agrar- und Wirtschaftsge-
schichte und eine Studie über die Volkspolizei ab 1952 mit Schwerpunkt auf dem
Bezirk Potsdam. Dabei wird allerdings

-

im Gegensatz zur vorliegenden Untersu-
chung

-

ein Ansatz mit Schwerpunkt auf lokaler Polizeitätigkeit, der Herrschaft
als „soziale Praxis" untersucht, verfolgt17. Im Vergleich zur brandenburgischen
Geschichte existiert für die Geschichte der anderen Länder der SBZ/DDR ab 1945
schon eine reiche neue Literatur, die sich aber bisher ebenfalls nur punktuell dem
Thema Justiz angenommen hat18. Somit bleiben die grundlegenden Arbeiten zur
DDR-Justiz mit ihren generellen Ergebnissen und ihren Fallbeispielen auch für
Brandenburg einschlägig.
Was die Quellenlage anbelangt, so ist weiterhin die Auswertung von Zeitungen

unverzichtbar. Es gab eine reiche Justizberichterstattung besonders in der SED-
Zeitung „Märkische Volksstimme". Dies ist für die Fragestellung vor allem inso-
weit interessant, als die Presse einen eigenen Faktor in der Justizgeschichte dar-
stellt, d. h. Kritik an der Justiz übte.
Die archivalische Überlieferung zum Thema ist vergleichsweise dicht. Im Bran-

denburgischen Landeshauptarchiv (BLHA) findet sich umfangreiches relevantes
Material in den staatlichen Akten (Bestände Ministerpräsident, Ministerium der
Justiz mit über 1500 Bänden, Justizverwaltungsstellen usw.). Ohne größere Rele-
vanz erscheinen demgegenüber die wenigen erhaltenen Akten der einzelnen Ge-
richte mit Ausnahme des Oberlandesgerichtes; dagegen erwiesen sich die sehr
fragmentarischen Überlieferungen der Staatsanwaltschaften im einzelnen als recht
bedeutungsvoll. Die Akten der sogenannten Landeskontrollkommission, die von
1949 bis 1953 für massive Interventionen in die Justiz verantwortlich zeichnete,
waren im Archiv noch nicht bearbeitet und deshalb unzugänglich. Leider ist es
auch nicht gelungen, systematisch Personalakten des höheren Justizpersonals zu

ermitteln. Nur ein Teil der Personalakten fand sich in der Überlieferung des Ju-
stizministeriums der DDR wieder. Im allgemeinen enthält letzterer Bestand im
Bundesarchiv vor allem Doppel der brandenburgischen Justizakten. Unersetzlich
13 Fait, Brandenburg.
14 Materna/Ribbe, Brandenburgische Geschichte.
Is Reinert, Brandenburgs Parteien; Protokolle des Landesblockausschusses.
16 Scherstjanoi, Volkskontrolle und staatliche Kontrolle; Schäfer, Entnazifizierung; Schulze, Prozeß

der Herausbildung.
17 Lindenberger, Projektvorstellung; ders., La police populaire.
18 Weber, Rechtsstaat Thüringen; parallel zur vorliegenden Untersuchung erschien in dieser Reihe

eine Studie von Petra Weber zur Justiz in Thüringen bis 1961: Weber, Justiz; vgl. zu Mecklenburg-
Vorpommern: Bartusel, Rechtswesen, und die Schriftenreihe: Sächsische Justiz.



Einleitung 7

ist er freilich für die Zeit ab 1952, da die Bestände der Justizverwaltungsstellen, der
regionalen Nachfolgeorganisationen des Justizministeriums, im BLHA eher lük-
kenhaft sind.
Ein größeres Problem stellt dagegen die Überlieferung von Seiten der SED dar.

Die SED-Akten in der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen
der DDR sind nur punktuell als einschlägig anzusehen, da sie für den landesge-
schichtlichen Ansatz nicht so aussagekräftig sind. In den überlieferten Akten der
Landes-SED und der Bezirksleitungen sind offensichtlich größere Kassationen
bei den Abteilungen für Staat und Recht vorgenommen worden.
Ergänzend wurden einige Akten der Zentralen Kontrollkommission herange-

zogen, die bisher im Bundesarchiv, Außenstelle Coswig, lagerten und inzwischen
nach Berlin transportiert wurden. Im Archiv für Christlich-Demokratische Poli-
tik, St. Augustin, konnten Einzelheiten über den CDU-Justizminister Stargardt
und die Justizpolitik der Landes-CDU ermittelt werden, weniger im Archiv des
Deutschen Liberalismus zur LDPD Brandenburgs. Zahlenmäßig gering, aber
durchaus sehr gehaltvoll sind die Akten westlicher „Beobachter" der Justiz der
DDR. Der Bestand „Untersuchungsausschuß freiheitlicher Juristen" (UfJ) im
Bundesarchiv Koblenz ist für das Projekt von besonderer Bedeutung, da das Füh-
rungspersonal des UfJ aus geflüchteten brandenburgischen Juristen bestand und
die Informationsbeschaffung wie die Ausstrahlung des in Berlin residierenden UfJ
sich in Brandenburg am besten entwickelte. Weitere

-

ähnlich strukturierte
-

In-
formationen ergaben sich aus den Akten des Ostbüros der SPD im Archiv der
sozialen Demokratie.
Schwieriger gestaltete sich die Nutzung der Akten der Geheimpolizei in der

SBZ/DDR, die beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatsicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR, kurz: Gauck-Behörde, lagern. Sachakten zum

Thema Staatssicherheitsdienst und Justiz konnten nur ganz fragmentarisch einge-
sehen werden, dafür aber einige personenbezogene Faszikel über einzelne Juri-
sten. Insbesondere fehlen die Dokumente des MfS zur Überwachung der bran-
denburgischen Justiz, so daß der Einfluß der Geheimpolizei auf den Rechtsappa-
rat nur in groben Zügen nachgezeichnet werden kann. Lediglich Spitzel-Berichte
mit teilweise fragwürdigem Gehalt standen zur Verfügung. Akten zur eigenen
strafrechtlichen Ermittlungstätigkeit des MfS, also der Abteilungen IX, waren
ebenso nur in minimalem Ausmaß nutzbar. Aufbau und Tätigkeit dieser Abtei-
lungen konnten deshalb nur in Umrissen rekonstruiert werden.
Die Nutzung sowjetischer Akten zur Erforschung der SBZ-Geschichte ist im-

mer noch starken Beschränkungen unterworfen. Im Bestand der Sowjetischen
Militäradministration in Deutschland (SMAD) im Russischen Staatsarchiv konn-
ten bisher nur 24 Bände der Rechtsabteilung ermittelt werden, der

-

unzugängli-
che
-

dortige Bestand der SMA Brandenburg umfaßt 331 Bände, davon 108 Akten
Personalunterlagen19. Ebenso schlecht steht es um solche Akten der SMAD-
Rechtsabteilung, die im Archiv des Russischen Außenministeriums verwahrt wer-

19 Mohnhaupt/Schönfeldt, Normdurchsetzung, S. 552 f. Akten zur SKK Brandenburg befinden sich
im Archiv des Russischen Außenministeriums.
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den20. Da der Aufwand, der zur Einsichtnahme in diese wenigen Akten nötig ge-
wesen wäre, in keinem Verhältnis zu einem etwaigen Ergebnis steht, wurden rus-
sische Akten hier nicht herangezogen.
Je weiter man die Geschichte der DDR im Laufe ihrer Entwicklung nachver-

folgt, desto schwieriger erweist sich die Auswertung amtlicher Akten. Findet sich
für die Jahre der SBZ meist noch eine vielfältige individuelle Berichterstattung, so
veröden die Texte in den fünfziger Jahren allmählich in stupider Formalität und
Parteisprache21. Deshalb ist gerade für diese Zeit eine Distanzierung von der
Quellensprache unumgänglich. Doch auch schon in den ersten Nachkriegsjahren
kursierte eine Begrifflichkeit, die starke zeitgenössische Konnotationen aufweist
und heute kritisch verwendet werden sollte. So verwischt der Begriff „Kriegsver-
brecher" die Spezifika der NS-Verbrechen; darüber hinaus wurde er schon früh-
zeitig in der SBZ für Personen verwandt, die selbst nach damaligen Kriterien nicht
an NS-Verbrechen teilgenommen haben. Das in der DDR allgegenwärtige Wort
„Volkseigentum" hingegen verdeckt, daß die Bevölkerung darüber so gut wie
keine Verfügungsmacht hatte usw. Hier findet sich eine Überschneidung von zeit-
spezifischen Vokabeln mit dem Parteijargon der SED. In ganz eklatanter Weise
gilt dies natürlich für die Begriffsverdrehungen im politischen Strafrecht der
DDR, die oftmals jeglichen zuschreibenden Inhalts entkleidet waren.
Auch Konzepte aus der Erforschung der DDR-Justizgeschichte lassen sich

nicht so ohne weiteres kritiklos verwenden, da sie oftmals nur sehr begrenzten
heuristischen Wert haben. Eine Kennzeichnung wie „Klassenjustiz" für das
Rechtssystem der DDR bricht sich durchaus an der Realität, wie zu zeigen sein
wird. Die moralische Kategorie des „Unrechtsstaats" erscheint für die fünfziger
Jahre zwar wohl angebracht; schließlich war seit Anfang 1950 die Verfolgung von
echten oder vermeintlichen Gegnern mit systematischen Menschenrechtsverlet-
zungen ein herausstechendes Merkmal des politischen Systems der DDR22. Aller-
dings trägt der Begriff im allgemeinen wenig zur Erklärung bei und nivelliert eher
die gravierenden Unterschiede zum Dritten Reich.
Ebenso lassen sich die zahlreichen theoretischen Ansätze, die momentan in der

DDR-Forschung zur Debatte stehen, nur sehr eingeschränkt für die Analyse des
Rechtsapparats anwenden. Sinnvoller erscheint eine solche Unternehmung für
den Vergleich verschiedener Justizsysteme, wie er im Schlußteil der Arbeit ver-
sucht wird. Die juristische Zeitgeschichtsforschung hat zuallererst mit dem Pro-
blem der Einordnung ihres Gegenstandes zu kämpfen, nämlich der Frage nach der
Legitimität bestimmter historischer Entwicklungen in der Justiz. Kaum ein ande-
rer Bereich des politischen und gesellschaftlichen Systems verlangt, aber auch ge-
nießt einen so hohen Legitimationsbedarf wie die Rechtsdurchsetzung. Deshalb
sind alle gravierenden Veränderungen auf diesem Feld empfindliche Anzeichen
für die Veränderung, in diesem Fall für die Zerstörung von traditionellen Struktu-
ren. Gerade bei der Betrachtung von Diktaturen vermischt sich aber oft die wis-

20 Auskunft Jan Foitzik, Berlin. Aktensplitter aus dem ehemaligen Parteiarchiv der KPdSU zur bran-
denburgischen Geschichte verwendet Kotsch, Karrierewege in Brandenburg.

21 Vgl. Lüdtke, Sprache und Herrschaft.
22 Vgl. Werkentin, Politische Strafjustiz, S. 404.
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senschaftliche Analyse mit retrospektiven Werturteilen23. Natürlich gibt es keine
„wertfreie" Betrachtung von Diktaturgeschichte. Dennoch sind moralische Beur-
teilungen kein Mittel zur Analyse historischer Zusammenhänge. Von anderen
Voraussetzungen geht ebenso die strafrechtliche Einschätzung der DDR-Justiz
aus, wie sie sich etwa in den Urteilen des Bundesgerichtshofes niederschlägt.
Wenn hier auch oftmals wichtige Quellen an die Hand gegeben werden, so ist die
Zielsetzung und die Methodik bundesdeutscher Gerichte doch eine andere als die
der Historiker. Sie sucht Individualschuld mit den Mitteln juristischer Regel-
werke, weniger die Analyse politischer Zusammenhänge. Abschließend sei auf
einige technische Probleme der Untersuchung verwiesen. Wenn für die Zeit ab
1952 von „Brandenburg" die Rede ist, so meint dies das Territorium der drei Be-
zirke, ohne daß diese deckungsgleich mit den Ländergrenzen waren. Aus Grün-
den des Datenschutzes wird nur ein Teil der Akteure mit vollem Namen aufge-
führt. Als zeitgeschichtlich bedeutsam werden alle Politiker, die Richter und
Staatsanwälte ab der Land-/Bezirksgerichtsebene aufwärts und alle MfS-Funktio-
näre eingestuft. Wenn Urteile erwähnt wurden, erfolgt die Datierung immer nach
dem Verkündungsdatum und nicht erst nach der Ausfertigung. Russische Namen
folgen der Transskription.

Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Forschungsprojekts des Instituts
für Zeitgeschichte „Die Errichtung der Klassenjustiz seit 1945 in der SBZ/DDR in
diktaturvergleichender Perspektive", gefördert mit Mitteln der Volkswagenstif-
tung. Zu danken habe ich meinen Kollegen am Institut, die das Unternehmen auf
den Weg gebracht und vielfältig begleitet haben, besonders meinem Freund und
Mitstreiter im Projekt, Dr. Hermann Wentker. Mein Dank gilt aber auch den vie-
len anderen Kollegen und Freunden, die mir dabei geholfen haben, allen voran Dr.
Dierk Hoffmann, Veronika und Dr. Peter Skyba. Wichtige Hinweise und Hilfe-
stellungen verdanke ich Dr. Arnd Bauerkämper, Dr. Jutta Braun, Christian
Dierks, Uwe Donner, Dr. Jan Foitzik, Dr. Krzysztof Ruchniewicz, Dr. Petra We-
ber und Falco Werkentin. Dank gebührt den Damen und Herren aus den Archi-
ven, besonders Frau Donn, Frau Neue und Frau Seidler vom Brandenburgischen
Landeshauptarchiv in Potsdam und Frau Prause von der Gauck-Behörde.
Widmen möchte ich dieses Buch meiner Frau Dr. Theresia Bauer, in Liebe und

Dankbarkeit.

23 Vgl. Stolleis/Simon, Vorurteile und Werturteile.



I. Die brandenburgische Nachkriegsjustiz
unter Besatzungsbedingungen

von Sommer 1945 bis Anfang 1948

1. Agonie und Wiedereröffnung des Rechtswesens
(Sommer 1945)

a. Der sowjetische Einmarsch
Als die Rote Armee am 31. Januar 1945 erstmals die Oder überquerte, herrschte
im Gau Kurmark der ungehemmte nationalsozialistische Terror. Die Massen-
morde, die sich bis 1944 weitgehend auf die Lager und die von Deutschland be-
setzten Gebiete beschränkt hatten, schlugen nun auf das Reichsgebiet zurück. In
der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945 ermordete die Gestapo 735 Häftlinge
im Zuchthaus Sonnenburg im Kreis Landsberg (östlich der Oder). Im Zuchthaus
Brandenburg-Görden, wo Anfang 1945 4500 Häftlinge untergebracht waren,
nahm die Zahl der Hinrichtungen drastisch zu. Während des Krieges starben hier
1722 Menschen unter dem Fallbeil, die meisten von ihnen zwischen August 1944
und April 19451.

Katastrophale Zustände entwickelten sich in den nationalsozialistischen Kon-
zentrationslagern auf brandenburgischem Boden. Ende Januar 1945 begannen in
Ravensbrück Massenmorde an angeblich marschunfähigen weiblichen Häftlin-
gen, teils durch Erschießungen, teils in einer improvisierten Gaskammer. Das na-

hegelegene „Jugendschutzlager" Uckermark wurde zum Vernichtungslager für
diese Frauen umfunktioniert. Dort ermordete die Lagerbesatzung an die 4000
Menschen durch Giftspritzen oder durch Aushungern2. Am 21. und 24. April
1945 brachen große Häftlingsgruppen zu sogenannten Todesmärschen aus Sach-
senhausen, Ravensbrück und Uckermark in Richtung Mecklenburg auf3. Von den
etwa 43 000 Häftlingen, die unter erbärmlichsten Umständen in den Norden ge-
trieben wurden, starb vermutlich jeder dritte an Erschöpfung oder wurde von den
Bewachern ermordet4.

Mit dem Näherrücken der Front waren zunehmend auch bisher nicht aus der
Gesellschaft ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen durch Morde bedroht. Eine
Grundlage dafür bildete die Verordnung des Reichsjustizministeriums zur Errich-
tung von Standgerichten vom 15. Februar 1945. Es kam zu einer Vielzahl stand-

1 Vgl. Vorwort Hermann Weber in: Uhlmann, Sterben um zu leben, S. 14, der 2032 Hingerichtete
nennt.

2 Ebbinghaus, Frauen gegen Frauen, S. 275-300.
3 Vgl. Jacobeit, Die „Todesmärsche" von Ravensbrück.
4 Zonik, Anus Belli, S. 350. Genauere Forschungen stehen hier noch aus.
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rechtlicher Erschießungen wegen „defaitistischen" Verhaltens, so wegen Hissens
der weißen Fahne5. Die Schlacht um Berlin machte Brandenburg binnen weniger
Tage zu einem der größten Gräberfelder des Krieges6. Dabei kamen auch zahllose
Zivilisten zu Tode, sei es bei den artilleristischen Bombardements, sei es bei Luft-
angriffen auf die Städte und Flüchtlingskonvois. Seit Anfang 1945 waren endlose
Kolonnen Ostdeutscher auf dem Weg nach und durch Brandenburg. Allein
Frankfurt/Oder passierten etwa 300000 Personen7. Die Eroberung Brandenburgs
und Berlins führte zu massiven Zerstörungen, vor allem südostlich der Reichs-
hauptstadt. Eine Vielzahl von Gerichtsgebäuden erlitt schwere Treffer und war
nur noch zum Teil bzw. gar nicht mehr zu gebrauchen. Von den unversehrten
Bauten wurden die meisten zunächst für Zwecke der Besatzungsmacht beschlag-
nahmt.

Mit der Einnahme von Potsdam am 30. April 1945 war die sowjetische Erobe-
rung Brandenburgs weitgehend abgeschlossen. Für die Mehrheit der brandenbur-
gischen Bevölkerung war das Eintreffen der Roten Armee wohl weniger mit dem
Gefühl der Befreiung verbunden als vielmehr mit dem der Erleichterung über das
Kriegsende8. Befreit wurden alle Insassen der Gefängnisse, egal ob politische oder
nichtpolitische, die Häftlinge der Konzentrationslager sowie die Regimegegner
und die Verfolgten, die in der Illegalität oder auf andere Weise das Dritte Reich
überlebt hatten. Zu ihnen gehörten auch die zahlreichen Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangenen aus den alliierten Staaten.

Ein anderes Bild des sowjetischen Einmarsches bekamen die meisten einheimi-
schen Brandenburger; sie sahen sich oftmals den Ausschreitungen von Rotarmi-
sten ausgesetzt. Die Ursachen für die Gewalttaten von sowjetischen Soldaten wa-

ren vielfältig. Die Vergeltung für die deutsche Gewaltherrschaft im Osten spielte
eine zentrale Rolle, kann allein aber nicht alles erklären. Von Bedeutung waren

auch die personelle Zusammensetzung der Einheiten, der Verfall der Truppenmo-
ral, die extrem harten Kämpfe seit Sommer 1944 sowie die radikale Propaganda,
und höchstwahrscheinlich ebenso die Befehlsgebung auf allen Ebenen. Man kann
davon ausgehen, daß die Führung der Roten Armee östlich von Oder und Neiße
systematisch erheblich brutalere Ausschreitungen gegen die deutsche Bevölke-
rung zuließ als westlich davon9.

Auf die regulären Einheiten folgten die NKWD-Truppen. Sie waren unter an-

derem für Massenverhaftungen von Funktionären des NS-Regimes und potentiel-
len Gegnern der sowjetischen Besatzungsherrschaft zuständig. Wie bei allen Alli-
ierten fielen bestimmte Gruppen von deutschen Partei- und Staatsfunktionären
unter „automatischen Arrest". Im Gegensatz zum Westen gerieten die Festge-
nommenen im Osten allerdings in die Fänge einer totalitären Geheimpolizei. Im
Januar/Februar 1945, als sie noch weitgehend östlich der Oder agierten, hatten

5 Am Beispiel Süddeutschlands ausführlich: Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands,
S. 845 ff.

6 Vgl. Richard Lakowski, Das Ende der Naziherrschaft in Brandenburg.
7 Buwert, Festung Frankfurt, S. 51; vgl. Dietrich/Eichholtz, Soziale Umbrüche in Brandenburg,

S. 155 ff.
8 Für Potsdam vgl. Kasack, Dreizehn Wochen.
9 Vgl. Zeidler, Kriegsende im Osten, S. 135 ff.
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allein die NKWD-Truppen der 1. Belorussischen Front über 4800 Personen fest-
genommen, von denen aber die Hälfte wieder freikam10.

Noch vor dem Angriff auf Berlin zeichnete sich jedoch ein gewisser Kurswech-
sel der Moskauer Führung gegenüber der deutschen Bevölkerung ab, der nun vor

allem die Einwohner westlich der Oder betraf. Am 14. April attackierte die Praw-
da den antideutschen Extremismus von Ilja Erenburg; am 18. April nahm der
Chef der Geheimpolizei Beria eine Neuregelung der Festnahme-Kategorien vor,
zwei Tage später erfolgte der Stop der wahllosen Massendeportationen11.

Das Problem der Gewalt gegen Zivilisten blieb jedoch bestehen. Verblieben die
durchziehenden Einheiten der ersten Welle meist nur kurz an einzelnen Orten, so

ging ein Großteil der Gewalttaten auf das Konto der unmittelbar nachrückenden
Truppen. Zahlreiche „Siegesfeiern" in der Woche vom 1. bis 9. Mai 1945 waren

von gewalttätigen Ausschreitungen gegen Zivilisten begleitet12. Am schlimmsten
traf es meist die Frauen, die damals bei weitem die Mehrheit der Bevölkerung
stellten. Wehrfähige deutsche Männer saßen im Sommer 1945 in der Regel in
Kriegsgefangenschaft, viele in Internierung. Die Brutalität der Massenvergewalti-
gungen ist heute weitgehend bekannt, umstritten ist das Ausmaß. Allein gemessen
an den Unterlagen der Gesundheitsämter, die über die Zunahme von Abtreibun-
gen und Geschlechtskrankheiten Auskunft geben, muß ein großer Teil der Frauen
direkt oder indirekt betroffen gewesen sein, teilweise bis in die Jahre 1947/48. So
meldete die SMA Brandenburg etwa im Mai 1946 sieben Fälle von Vergewaltigung
durch sowjetische Soldaten und weitere 42 durch „Marodeure". In Gebieten nahe
der Demarkationslinien wie Frankfurt/Oder oder Garnisonsstädten wie Fürsten-
walde waren Frauen ständig bedroht13. Erst nach dem Sommer 1945 gingen die
Militärbehörden schärfer gegen diese Form der Gewalt vor, die Bestrafungen fie-
len jedoch lokal sehr unterschiedlich aus.

Neben Plünderung, Raub und Vergewaltigung sind auch nach dem Sommer
1945 zahllose Morde zu verzeichnen, Schätzungen gehen bis zu mehreren tausend
Opfern. Allein in Kleinmachnow am Südrand Berlins erschossen Rotarmisten ab
dem 26. April vermutlich über 200 Zivilisten. Aus Königs Wusterhausen berichtet
Günter de Bruyn von der Erschießung einer Frau durch Rotarmisten, die in ihr
Haus einbrachen14. Nach dem Durchzug der kämpfenden Einheiten verschärfte
sich die Gewalt gegen Zivilisten in einer zweite Welle im Juni 1945. Die Hundert-

10 Semirjaga, Aspekte sowjetischer Besatzungspolitik, S. 573.
11 Naimark, Russians in Germany, S. 76 f.; Zeidler, Kriegsende im Osten, S. 160-167; früher datiert

bei Foitzik, Sowjetische Militäradministration
-

Struktur, S. 67; NKWD-Befehle Nr. 00101, 22. 2.
1945, und 00315, 18. 4. 1945, Agde, Sachsenhausen bei Berlin, S. 46-51; Faksimile bei Prieß, Er-
schossen im Morgengrauen, S. 15-17. Vgl. den Tagesbefehl der 1. Belorussischen Front, 15.4.
1945, Wir waren damals 19, S. 97 f., und die Befehle der 1. Ukrainischen Front (20. 4.1945) und der
1. Belorussischen Front (22. 4. 1945) über die Veränderung im Verhältnis zur deutschen Bevölke-
rung, Bitwa sa Berlin, S. 220 f.

12 Keiderling, Als Befreier unsere Herzen zerbrachen, S. 234-243. Ende April flauten die Gewaltta-
ten zunächst ab: Sie wurden von den Kommandanten auf 2-3 pro Dorf (und Tag?) geschätzt, Be-
richt Politabteilung 8. Gardearmee, 29. 4. 1945; Bericht Militär-StA 1. Belorussische Front, 2. 5.
1945 in: Bitwa sa Berlin, S. 229, 245f.

13 Naimark, Russians in Germany, S. 87 f.; vgl. Foitzik, Sowjetische Militäradministration
-

Struktur,
S. 59 ff.

14 Bloch, Zwischen Hoffnung und Resignation, S. 31-33; de Bruyn, Zwischenbilanz, S. 300; vgl. auch
Biddiscombe, Werwolf, S. 270 f.
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tausenden von Flüchtlingen besonders aus der Neumark hatten vielfach schon
vorher Erfahrungen mit Gewalttaten an ihren Heimatorten und unterwegs sam-

meln müssen. Sie hatten fast alles verloren, die Transporte kamen in Brandenburg
oftmals noch 1946 in katastrophalem Zustand an15. Die Gewalttaten von Rotarmi-
sten hielten bis ins Jahr 1947 an, als die Kasernierung die Truppen von der deut-
schen Bevölkerung weitgehend isolierte. In der Nähe von Kasernen fürchteten die
Brandenburger weiter um ihre Sicherheit.

Erheblich verunsichert fühlte sich die Bevölkerung auch durch die große Zahl
befreiter Fremdarbeiter und Kriegsgefangener, nicht zuletzt aus Angst vor Rache-
akten für deren oftmals brutale Behandlung. Mehrere tausend Polen zogen durch
den Kreis Forst, einige plünderten dort16. Das Lager Sachsenhausen diente im
Sommer 1945 zeitweise zur Unterbringung von Displaced Persons; die Oranien-
burger Bevölkerung beklagte sich über deren Überfälle17. Doch nicht für alle
Fremdarbeiter bedeutete der Einmarsch der Roten Armee eindeutig die Befrei-
ung. Die Repatriierungsbehörden transportierten zahlreiche Ukrainer wie Gefan-
gene ab, die Gräber ihrer verstorbenen Leidensgenossen wurden eingeebnet. Ein
geringer Teil der Repatriierten landete im Gulag, ein größerer jedoch als Zwangs-
arbeiter im Donez-Becken18.

Insgesamt war das Rechtsbewußtsein weiter Kreise der deutschen Bevölkerung
im Frühjahr 1945 schwer gestört. Viele Brandenburger hatten unter der NS-Dik-
tatur gelitten, weit mehr noch unter dem Chaos und der Gewalt in den letzten Ta-
gen des Krieges. Für die Anhänger des NS-Regimes war eine Welt zusammenge-
brochen. Und sie alle standen vor einer Ungewissen Zukunft, wußten nicht, was
die sowjetische Besatzung nach dem verlorenen Krieg bringen würde.

b. Die Herrschaft der Kommandanturen der Roten Armee
Nachdem die Kampfverbände durch die Orte hindurchgezogen waren, richtete
die Rote Armee in allen Kreisen und größeren Ortschaften Kommandanturen
ein19. Diese übten zunächst die direkte Herrschaft in ihrem jeweiligen Bereich aus.

Am 9. Juni konstituierte sich die Sowjetische Militäradministration in Deutsch-
land, die zentrale Besatzungsinstanz. Es dauerte bis in den August hinein, daß die
SMAD volle Kontrolle über die örtlichen Kommandanturen ausüben konnte.

Aber auch danach führten die lokalen sowjetischen Militärmachthaber noch ein
relativ eigenständiges Regiment. Sie ernannten Landräte wie Bürgermeister und
behielten sich die Genehmigung aller Personalentscheidungen auf kommunaler
Ebene vor. Die Kommandanturen konnten selbständig über die Delegierung von

Aufgaben an die Kommunalverwaltungen entscheiden20.

15 Vgl. Pape, Flüchtlinge und Vertriebene, S. 113.
i« SAPMO, NY 4182/853, Bl. 97-98, Bericht über den Landkreis Forst, o.D.
" BLHA, Rep. 330,1/2/6, Bl. 156, KPD Oranienburg an KPD-Bezirksleitung, 6. 10. 1945.
18 Vgl. Poljan, Schertwy dwuch diktatur, S. 293 ff; Sacharov/Filippovych/Kubina, Tschekisten in

Deutschland, S. 325 f.; de Bruyn, Zwischenbilanz, S. 301.
19 Zur Organisation der Kommandanturen Foitzik, Sowjetische Militäradministration

-

Struktur,
S. 155f; am Beispiel Frankfurt/Oder: Wir waren damals 19, S. 187ff

20 Vgl. den Aufgabenkatalog der 1. Ukrainischen Front für die Arbeit der Kommandanturen mit den
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In den Wochen nach dem sowjetischen Einmarsch, verschiedentlich auch schon
davor, bildeten sich autonome Ausschüsse, die kurzerhand die kommunale Ver-
waltung selbst in die Hand nahmen. Diese sogenannte Antifa-Bewegung war im
Raum Brandenburg relativ schwach. Vor allem in den Städten um Berlin herum
bildeten sich spontan größere Ausschüsse21. So konstituierte sich am 3. Mai 1945
ein „Antifaschistischer Vollzugsrat" in Potsdam. Zahlreiche andere Kommunal-
verwaltungen wurden ad hoc von Angehörigen der Widerstandsgruppen oder de-
ren Umfeld übernommen, die auch aus den Gefängnissen und Lagern zurückge-
kehrt waren. Die Ausschüsse unternahmen auf eigene Faust oder mit Genehmi-
gung der Kommandantur bereits erste Aktionen gegen NS-belastete Bürger. Viele
wurden entlassen, viele der Besatzungsmacht übergeben. Mancherorts mußten
NSDAP-Mitglieder öffentliche Zwangsarbeiten verrichten. Bei Niemegk errich-
tete die Antifa sogar ein Arbeitslager für belastete Nazis, das später von der Justiz-
verwaltung übernommen wurde22. Meist hatten diese „revolutionären" Verwal-
tungen und Komitees auch eine Stelle für Polizei und Justiz, in Potsdam sogar
zusätzlich für die Rechtsanwaltschaft23. Die Kommandanturen und die provisori-
schen Kommunalverwaltungen bestimmten in den meisten Städten über die Wie-
dereröffnung der Justizbehörden.

c. Gerichtswesen auf kommunaler Ebene
Der staatliche Zusammenbruch im Frühjahr 1945 hatte auch das Justizsystem er-

faßt. Etwa im März/April 1945 war die reguläre Tätigkeit der Justiz im Gau Kur-
mark größtenteils zum Erliegen gekommen. Ein erheblicher Teil des Justizperso-
nals war zur Wehrmacht oder zum Volkssturm eingezogen worden, viele überleb-
ten die Kampfhandlungen oder die Flucht vor der Roten Armee nicht.

Solche Staatsanwälte und Richter, die in der Wehrmachtsjustiz tätig gewesen
waren, sollten nach den Richtlinien des NKWD festgenommen werden. Darunter
fielen auch alle Richter des Reichsgerichts und vereinzelt des Berliner Kammerge-
richts, das damals noch die für Brandenburg übergeordnete Instanz war. Unter
den letzteren war nur wenig brandenburgisches Personal, mehr schlugen hingegen
die Festnahmen von Richtern der Sondergerichte zu Buche. Hin und wieder wur-

den auch andere Angestellte der Gerichte vom NKWD verhaftet, dann meist aber
wieder freigelassen24.

Genaue Daten über den Verbleib des Justizpersonals liegen nicht vor. Aus an-

deren Gebieten ist jedoch überliefert, daß beim Einmarsch der Roten Armee
manchmal nur noch ein Drittel der Richter, Staatsanwälte und Angestellten anwe-

send war. Trotz des enormen Ausmaßes an Zerstörung und Flucht ist es jedoch

Verwaltungen (13. 5. 1945), der keine Anweisungen zur Behandlung der Justiz enthält, Bitwa sa

Berlin, S. 391-398.
2< Vgl. Errichtung des Arbeiter- und Bauernstaates, S. 45; SAPMO, NY 4036/684, Bl. 1-10, Vorläu-

figer Bericht der Landwirtschaftsabt. der brandenburgischen Provinzialverwaltung, 9. 8.1945. Für
Brandenburg ist diese Bewegung noch nicht hinreichend erforscht.

22 Vgl. BLHA, Rep. 330, Nr. 10, Bl. 26, Sitzung Antifa Beizig, 3. 8. 1945; BLHA, Rep. 212, Nr. 1195,
Bl. 31-34, Tätigkeitsbericht Abt. Strafvollzug MdJ an SMA (Gofschtein), 3. 1. 1947.

23 Manfred Uhlemann, Neubeginn in Potsdam., S. 302.
24 BLHA, Rep. 212, Nr. 596, Bl. lc, OStA an Oberbürgermeister Potsdam, 23. 7. 1945.
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übertrieben, von einer völligen Zerschlagung des Justizapparates in Brandenburg
zu sprechen25. Zahlreiche Amts- und Landgerichte konnten mit reduziertem Per-
sonal alsbald weitergeführt werden. Im Vergleich mit der Provinz Sachsen und
den Ländern Sachsen bzw. Thüringen war der Einschnitt jedoch tief.

Parallel zur Weiterführung der regulären Gerichte entstanden in BrandenburgBezirks-, Stadt- und Volksgerichte. Dieser unstrukturierte Wildwuchs des Ge-
richtswesens war auf Initiative der lokalen Herrschaftsträger zustande gekom-
men, resultierte aber aus dem Zusammenbruch zentraler Justizorgane und des
ganzen Kommunikationssystems. Im havelländischen Brieselang beispielsweise
ordnete der sowjetische Kommandant die Bildung einer Polizeistation und eines
Ortsgerichts an. Die Ortsgruppe der KPD schlug dafür das Personal vor26. In Alt-
landsberg richtete die KPD sogar eine „politische Abteilung" für das Stadtgericht
ein27. Noch im Dezember 1945 forderte die KPD in Wittenberge ein Volksgericht
gegen Überfälle. Erst als in einer öffentlichen Versammlung sofortige Hinrichtun-
gen verlangt wurden, zog die Partei die Bremse an28.

Die Eröffnung der Gerichte gestaltete sich sehr unterschiedlich. Sie war abhän-
gig vom Drängen der jeweiligen Kommandantur, von der Verfügbarkeit von
Räumlichkeiten und Personal. Das Amtsgericht Perleberg arbeitete ohne Unter-
brechung ab dem 8. Mai 1945 weiter, das Schöffengericht beim Stadtgericht Pots-
dam hatte seine erste Verhandlung am 16. Juli29. Neben den Zerstörungen und Be-
schlagnahmungen der Gebäude war der eklatante Mangel an Justizpersonal sicher
das zweite Hauptproblem der „Stunde Null". Die meisten Kommandanturen sus-

pendierten alle NSDAP-Mitglieder unter den Richtern und Staatsanwälten oder
ließen nur noch ihre befristete hilfsweise Heranziehung zu. Da nun aber ein er-
heblicher Teil dieses Personals „Parteigenosse" gewesen war, zeigte sich hier wie
in allen anderen Bereichen der Politik sofort das Dilemma zwischen Personalbe-
darf einerseits und politischen Vorgaben andererseits. Denn auf Volljuristen
wollte etwa die Stadtkommandantur Potsdam auf keinen Fall verzichten. Beim
dortigen Stadtgericht und Stadtobergericht wurden schließlich 20 % der vorhan-
denen Juristen übernommen und 30% durch neue Kräfte ersetzt30. Als „Richter
im Soforteinsatz" ernannten die Kommandanturen und Stadtverwaltungen vor al-
lem bekannte NS-Gegner, aber auch reaktivierte alte Juristen, Rechtsanwälte und
Justizfunktionäre aus dem mittleren Dienst. Insgesamt war der Anteil der Juristen
im „Soforteinsatz" in Brandenburg zwar vergleichsweise hoch, jedoch nie domi-
nant. Er betrug Ende 1945 22 % beim höheren Justizpersonal in der SBZ, in Bran-
denburg etwa ein Drittel aller Richter und die Hälfte aller Staatsanwälte31. Daß
dabei vielfach Personen zum Einsatz kamen, die nur wenig oder keine Erfahrung
» So: Zur Geschichte der Rechtspflege 1945-1949, S. 44.
26 Anders, Demokratisierung, in: JfG, S. 386.
27 SAPMO, NY 4182/1197, Bl. 15, Brief des Leiters der „Politischen Abteilung im Stadtgericht Alt-

landsberg" an das ZK der KPD, o.D. (1945).
28 BLHA, Rep. 330, Nr. 11, Bl. 54-62, Denkschrift KPD Kreis Westprignitz, 5. 3. 1946.
29 BA, DP-1 VA 12, Bl. 169-182, DJV/III-Bericht über die Revision des AG Perleberg am 29.6.

1948; BLHA, Rep. 212, Nr. 596, Bl. lc, OStA an Obgm. Potsdam, 23. 7. 1945.
'o BLHA, Rep. 212, Nr. 469, Bl. 1-23, Vermerk Abt. Justiz Brandenburg, 4. 8. 1945 (als Bericht an

SMA versandt).
31 Zur Geschichte der Rechtspflege 1945-1949, S. 90; Arnos, Justizverwaltung, S. 140.
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in der Rechtsprechung hatten, wurde wegen der Beschränkung auf die Behand-
lung von Eigentumsdelikten und Scheidungssachen nicht als schwerwiegend an-

gesehen.
Über das bestehende Gerichtssystem hinaus gab es örtliche Initiativen, soge-

nannte Orts- oder Friedensgerichte für Bagatellsachen einzurichten. Dies galt be-
sonders in solchen Gebieten, die wegen ihrer geographischen Lage und wegen der
Verkehrsverhältnisse vom Justizsystem abgeschnitten waren. Sondergerichte zur

schnellen Aburteilung von NS-Verbrechern entstanden vor allem im Kreis Ber-
nau32. Anfang September machte der Oberlandrat von Bernau den Vorschlag, sol-
che Volksgerichte aus einem Berufsrichter und vier Laien, davon zwei NS-Opfer,
flächendeckend einzurichten: „Unserer Meinung nach ist die Bevölkerung schon
ungeduldig und wartet darauf, daß Denunzianten, SA Angehörige, die auf Arbei-
ter eingeschlagen haben oder stadtbekannte Großschieber endlich bestraft wer-

den."33 „Für die Verfolgung von volksschädlichen oder rechtswidrigen Handlun-
gen der Mitglieder der aufgelösten nationalsozialistischen Partei" ordnete darauf-
hin der Landrat von Niederbarnim die Einrichtung eines Volksgerichtes mit um-

fassenden Zuständigkeiten und ohne Berufungsmöglichkeit an34. Ähnliche Initia-
tiven starteten die Polizeidezernenten der Kreise, offensichtlich nach zentraler
Abstimmung35. Eine flächendeckende Installierung solcher Volksgerichte kam je-
doch nicht zustande, ihre Tätigkeit blieb nur eine kurze Episode36.

Blickt man auf das Jahr 1945 zurück, so unterlag die Justiz in Brandenburg und
in den anderen Gebieten östlich der Elbe zunächst einem weiteren Verfall. Waren
viele Gerichte im Nationalsozialismus zu Werkzeugen des NS-Terrors geworden,
so fehlte es nun an der Infrastruktur, am Personal und an einheitlichen Richtlinien.
Für mehrere Monate, bis in den September 1945 hinein, atomisierte sich das
Rechtswesen in kommunale Einheiten. Dabei war der Wunsch der Bevölkerung
nach rechtlicher Sicherheit und Ahndung von Unrecht so groß wie nie. Aber
entwickelte sich daraus auch das Bestreben nach einem völligen Wandel in der
Justiz, gar ein revolutionäres Rechtsbewußtsein? Bei der überwiegenden Mehrheit
der Bevölkerung wohl nicht. Denn nicht die Umwälzung des Rechtssystems stand
im Vordergrund, sondern die Rückkehr zu einem gesicherten und geordneten
Leben.

32 BA, DP-1 VA 597, Ano. Prov.präs. über die Reorganisation der Justiz, 17. 9. 1945; Zur Geschichte
der Rechtspflege 1945-1949, S. 213.

33 BLHA, Rep. 212, Nr. 486, Bl. 1, Oberlandrat Bernau (Neddermeyer) an Landräte und Provinzial-
verwaltung, 1. 9. 1945.

34 Ebenda, Bl. 3—4, Landrat Niederbarnim an AGe Bernau, Rüdersdorf, Stadtgericht Oranienburg,
6. 9. 1945.

33 BLHA, Rep. 203, Nr. 111, Bl. 17-18, Rundschreiben Abt. Polizei Provinzialverwaltung, 4.9.
1945, mit Resolution der Tagung der Polizeidezernenten.

36 Volksgerichte in Lebus und Brüssow, letzteres bereits geschlossen, verzeichnet noch SAPMO, DY
30/IV 2/13/407, Revisionsbericht Benjamin über Justizbehörden in Eberswalde, 25.11. 1946.
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2. Der Aufbau der Provinzialjustiz
a. Die Provinzialverwaltung

Mit der Bildung der Provinz Mark Brandenburg am 9. Juli 1945 war die Phase der
Atomisierung der Herrschaft offiziell zunächst abgeschlossen. Zumindest auf
dem Papier gab es wieder eine Provinzialverwaltung. Zeitgleich wurde die Ein-
richtung einer Sowjetischen Militäradministration (SMA) Brandenburg angeord-
net. Sie entstand aus den in Brandenburg stationierten Truppenteilen der Roten
Armee. Der sogenannte Stellvertreter für Zivilangelegenheiten, Wassilij Michajlo-
witsch Scharow, war nun der eigentliche Herrscher der Provinz. Scharow galt

-

etwa im Vergleich zu seinem thüringischen Kollegen Kolesnitschenko
-

als relativ
gemäßigter Vertreter der Militärverwaltung37.

Die SMA war ab Herbst 1945 die entscheidende Instanz in Brandenburg, sie
konnte in nahezu allen Bereichen die Politik bestimmen. Eingeschränkt waren

ihre Befugnisse lediglich durch die übergeordnete SMAD in Berlin-Karlshorst
und in den Bereichen Demontage sowie Geheimpolizei. Das NKWD/MGB war

in Brandenburg mit einem
-

seit Dezember 1946 so genannten
-

Operativen Sek-
tor vertreten, dem mehrere Operative Gruppen und Truppeneinheiten unterstan-
den38. Während die exekutiven NKWD-Einheiten in den Verwaltungsapparat ein-
gebaut wurden, war die eigentliche Geheimpolizei, das MGB, in Brandenburg mit
etwa 90 Offizieren unter den Generalmajoren Fokin und (ab März 1946) Filatow
weitgehend unabhängig von der SMA39.

Den Aufbau der deutschen Provinzialverwaltung nahm eine Vertrauensperson
der sowjetischen Behörden in die Hand, Bernhard Bechler. Bechler war Major der
Wehrmacht gewesen und im Raum Stalingrad in Kriegsgefangenschaft geraten.
Dort schlug er sich relativ schnell auf die sowjetische Seite und nahm an der Grün-
dung des Nationalkomitees „Freies Deutschland" (NKFD) und des Bundes
Deutscher Offiziere teil, in dessen Vorstand er anschließend saß. Bis zum Juni
1945 machte Bechler eine steile Karriere: 1944 kam er in die Zentrale Antifa

-Schule Krasnogorsk und wurde dann NKFD-Frontbevollmächtigter in der 2. Be-
lorussischen Front, in deren NKFD-Frontschule er auch lehrte. Ende April 1945

37 Scharow war angeblich im Krieg Kommandeur einer Partisanenabteilung in Weißrußland gewe-
sen, Sägebrecht, Nicht Amboß, S. 311 ff. Neben Kotikow wurde Scharow als Nachfolger von Tjul-
panow gehandelt, vgl. SWAG, Uprawlenie propagandy, S. 216, 223.

38 Im Oktober 1946 wurden die „Opergruppen" vom MWD an das MGB übergeben, Sacharov/Fi-
lippovych/Kubina, Tschekisten in Deutschland, S. 300 ff, 331. Zeitweise gab es als Zwischenebene
Operative Bezirke in Potsdam, Cottbus und Eberswalde. Es bestand vermutlich eine Operative
Gruppe mit bis zu 24 Mann in jedem Landkreis, nachweisbar in Bernau, Eberswalde, Frankfurt/
Oder, Neuruppin, Potsdam. In Neuruppin residierten acht Offiziere, acht Dolmetscher, weiteres
Hilfspersonal sowie 20 MWD-Soldaten; Foitzik, Organisationseinheiten und Kompetenzstruktur,
S. 130; Lipinsky, Ketschendorf, S. 367, 375f, erwähnt darüber hinaus das 221. und das 322. Kon-
voiregiment.

39 Foitzik, SMAD, S. 56, 60; ders., Sowjetische Militäradministration
-

Struktur, S. 453, 461; Semir-
jaga, Aspekte sowjetischer Besatzungspolitik, S. 574; Filatows Stellvertreter war Oberst E. P. Go-
relow (Von Potsdam nach Workuta, S. 11), sein Stabschef Oberstleutnant „Kunieczow" (BLHA,
Rep. 212 Nr. 29, Bl. 14, Vermerk MdJ, 14. 5. 1948). Als Chef der Gegenspionage „Smersch" Bran-
denburg ermittelte Lipinsky, Ketschendorf, S. 369, einen Major Kusulow (Von Potsdam nach
Workuta, S. 11: M. F. Polukejew).
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gelangte er zunächst wieder nach Berlin40. Entscheidend für Bechlers Einsatz wa-

ren die Vorschläge der KPD-Initiativgruppe unter Walter Ulbricht, die sich seit
Mai 1945 in der Reichshauptstadt befand. Sie schlug den ehemaligen Major zu-

nächst für einen Posten in der Berliner Polizeiführung vor41, beorderte ihn dann
aber zur Einrichtung der brandenburgischen Provinzialverwaltung. Anfang Juni
1945 begab sich Bechler deshalb nach Potsdam, wo er zunächst einmal mit sowje-
tischem Einverständnis die Beamten des Regierungspräsidiums entließ42.

Bechler sollte für die nächsten vier Jahre eine Schlüsselrolle in der brandenbur-
gischen Politik spielen. Er stand von Beginn an bedingungslos loyal zur Besat-
zungsmacht. Dies hatte er im Kriege auch intern immer wieder betont, etwa wenn

er
-

so ein Zeuge
-

die Ausschreitungen von Rotarmisten rechtfertigte: „Ich werde
immer das machen, was Moskau mir sagt"43. Zwar wurde Bechler im Sommer
1945 offiziell noch als parteilos geführt; tatsächlich hatte er aber schon ein Jahr zu-

vor einen Aufnahmeantrag in die KPD gestellt. Sein Mitgliedsbuch erhielt er erst
Ende Juni 194544.

Es war Bechler, der der sowjetischen Verwaltung einen SPD-Verwaltungsfach-
mann als Kandidaten für den Posten des Provinzialpräsidenten vorschlug. Carl
Steinhoff war bis dahin in seiner Partei kaum hervorgetreten. Seine Ernennung
nahm er an, ohne seine gerade im Aufbau befindliche Partei zu informieren. In der
Folgezeit geriet er mehr und mehr unter den Einfluß der KPD45. Steinhoff trat
seine Arbeit offiziell am 29. Juni 1945 an; die vollständige Einrichtung der Provin-
zialverwaltung dauerte jedoch bis in den November hinein. Als territorialer Un-
terbau der Provinzialverwaltung dienten vier Oberlandratsämter. Durch SMAD-
Befehl Nr. 13 vom 25. Juli 1945 wurden sie in Bernau, Brandenburg, Eberswalde
und Cottbus eingerichtet, die Stadt Potsdam bildete eine eigene Verwaltungsein-
heit46. Die Oberlandratsämter sollten Ersatz für die Regierungspräsidien bieten,
die nach dem Einmarsch aufgelöst worden waren.

In den oberen Rängen der Verwaltung war die KPD von Anfang an stark ver-

treten. Neben Bechler saß für die KPD noch Edwin Hoernle (ab September Hein-
rich Rau) im Präsidium der Provinz, das SPD-Mitglied Fritz Rücker kam gerade
aus einer sowjetischen Antifa-Schule. In der Provinzialverwaltung gehörten die
meisten von den organisierten Angestellten der kommunistischen Partei an. Unter
den vier Oberlandräten stellte die KPD zwei, von den 25 Landräten 13, von den
neun Oberbürgermeistern sechs47. Auf dem Lande hingegen war die KPD ver-

gleichsweise schwach verankert. Gestützt auf die sowjetische Militärverwaltung,
hatten die Kommunisten eigentlich von Anfang an einen unbegrenzten Machtan-
spruch, der mit demokratischen Mitteln nicht mehr ablösbar war. Insofern war die
Provinzial- bzw. Landespolitik schon 1945 nur noch in gewissen Grenzen offen.

40 Vgl. das Interview mit Bechler in: Papadopoulos-Killius, Es gibt zwei Deutschlands, S. 213-218.
41 Personalvorschläge für Berliner Magistrat, 9. 5. 1945, Keiderling, Gruppe Ulbricht, S. 316.
42 SAPMO, SgY 30/2204, Erinnerungen Bechler, Bl. 6-8, auch zum Folgenden.
43 Vgl. Einsiedel, Tagebuch der Versuchung, S. 169; Kopelew, Aufbewahren für alle Zeit, S. 645.
44 SAPMO, SgY 30/2204, Bl. 1, Erinnerungen Bechler.
« SAPMO, NY 4090/303, Bl. 32, Charakteristik über Steinhoff, ca. Juni 1947; SAPMO, SgY 30/

1307, Erinnerungen Carl Steinhoff, Bl. 5, 17; vgl. Steinhoff, In der Mark Brandenburg, S. 539 ff.
« BLHA, Rep. 202 A, Nr. 81, Befehl der SMA Brandenburg Nr. 4, 4. 8. 1945.
47 Berichte der Landes- und Provinzialverwaltungen, S. 18.
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Neben der KPD konnte sich nur die SPD noch bis Ende 1945 problemlos eta-
blieren. Die zwei Neugründungen im deutschen Parteienspektrum, die Christ-
lich-Demokratische Union (CDU) und die Liberal-Demokratische Partei (LDP),
hatten in Brandenburg wie anderswo mit großen Problemen zu kämpfen. Insbe-
sondere verweigerten viele Kommandanturen die obligatorische Zulassung der
Ortsgruppen48. Diese Benachteiligung im politischen System konnten diese Par-
teien auch später nicht mehr wettmachen.

b. Einrichtung und Etablierung der Provinzialjustizverwaltung
Da eine brandenburgische Verwaltungsspitze mit dem Wegfall der in Berlin ansäs-
sigen Instanzen nicht mehr vorhanden war, mußte sie erst einmal von Grund her
aufgebaut werden. Das galt auch für die Justizverwaltung, für die Bechler

-

neben
seinen Hauptarbeitsgebieten Inneres und Polizei

-

zunächst verantwortlich zeich-
nete. Schon im Juli 1945 ging er daran, die entsprechenden Abteilungen in der
Provinzialverwaltung einzurichten. Während er selbst für die Abteilungen I (In-
neres) und IX (Polizei) zuständig blieb, wurde mit der Bildung der Abteilung VI
(Justiz) zunächst Dr. Hermann Albrecht von der Demokratischen Partei beauf-
tragt49. Die Justizabteilung ging in der letzten Juliwoche jedoch an Georg Remak,
der seit Anfang des Monats im Provinzial-Präsidium saß. Ende Juli umfaßte die
Abteilung ganze sechs Personen, unter anderem Albrecht als Remaks Stellvertre-
ter50. Georg Remak gehörte seit 1929 der Deutschen Demokratischen Partei, nach
dem Krieg den Demokraten (später LDP) an. Er war zu diesem Zeitpunkt 55
Jahre alt und ein erfahrener Jurist. Nach Jurastudium und Referendariat hatte er

von 1920 an in den preußischen Finanzbehörden gearbeitet, seit 1928 beim Preu-
ßischen Oberverwaltungsgericht. Danach ging er in die Innenverwaltung, ins
Oberpräsidium Königsberg und danach ins Regierungspräsidium in Oppeln. 1935
wurde er wegen „nichtarischer" Abstammung zwangspensioniert. Seit 1943 zur

Zwangsarbeit verpflichtet, tauchte er von 1944 bis zum Kriegsende unter51.
In vielem glich Remaks Ernennung der Berufung von Eugen Schiffer zum Prä-

sidenten der Deutschen Justizverwaltung. Beide waren in der Weimarer Republik
im Linksliberalismus aktiv, beide wegen ihrer jüdischen Herkunft im National-
sozialismus verfolgt. Die Berufung von Angehörigen der Demokratischen Partei
in die Justizressorts zeigte zwar die Kooperationsbereitschaft der KPD-Führer,
gleichzeitig aber auch, daß dieses Ressort von letzteren nicht als zentral angesehen
wurde.

Bereits Anfang August 1945 gab Provinzialpräsident Steinhoff bekannt, daß die
Justizabteilung errichtet sei52. In Wirklichkeit sollte es bis in den Spätherbst des
Jahres dauern, bis eine weitgehend funktionsfähige Abteilung etabliert war. Eine

48 Reinert, Brandenburgs Parteien, S. 52 ff.
49 Ansprache Bechlers auf der ersten Konferenz der Landräte und Oberbürgermeister der Provinz

Mark Brandenburg, 17. 7. 1945, Berichte der Landes- und Provinzialverwaltungen, S. 67-71.
50 BLHA, Rep. 203, Nr. 25, Bl. 37-48, Personalaufstellung Provinzialverwaltung, 30.7. 1945;

SAPMO, DY 30/IV 2/13/221, Personalia Provinzialverwaltung zum 15.10. 1945: hier wird Al-
brecht als parteilos aufgeführt.

3' BLHA, PA Rep. 212, Nr. R/7560, Personalakte Georg Remak.
32 BA, DP-1 VA 7, Bl. 1, Rundschreiben Präsident Provinzialverwaltung an OStAe, 8. 8. 1945.
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erste Anweisung der SMA an die Justizverwaltung ist für den 1. August nachweis-
bar, der erste Runderlaß der Behörde selbst stammt vom 10. August53. In Remaks
Amt war sein Stellvertreter Albrecht für das Gerichtswesen zuständig. Zu den er-

sten Angestellten gehörte Dr. Alexander Fähnrich (CDU), der sich um die
Rechtsanwälte und Notare kümmern sollte. Am 3. September stieß als Referent
Walther Hoeniger zu ihnen, der später die dominierende Gestalt der brandenbur-
gischen Justiz werde. Hoeniger hatte sich selbst als Antifaschist und erfahrener
Organisator im Justizwesen anerboten: „Meine heiße Liebe gehört unserem Va-
terland. [...] Ich bin von jeher sozialistisch und demokratisch eingestellt, ohne
mich irgendwann parteipolitisch gebunden zu haben."54 Er stammte aus einer li-
beralen jüdischen Familie, die zum Christentum konvertiert war. Hoeniger selbst
war konfessionslos. Seit 1920 gehörte er dem Landgericht Berlin an, seit 1930 war

er beim Kammergericht als Referent für Organisationsfragen. Nach 1933 fun-
gierte er als Spruchrichter in einem seiner Zivilsenate und brachte es bis zum

Kammergerichtsrat. 1942 zwangsweise pensioniert, schlug er sich als freiberufli-
cher Rechtsgutachter durch, bis er im September 1944 für das Heeresbekleidungs-
amt verpflichtet wurde. Nach Kriegsende erhielt Hoeniger eine Stelle als Amts-
richter im Kreis Teltow und wechselte anschließend in die Justizverwaltung. Da-
bei dürfte ihm seine Bekanntschaft zu Werner Gentz zugute gekommen sein, der
seit kurzem in der DJV tätig war. Zusammen mit Hoeniger arbeiteten im März
1946 zwölf Referenten in der Abteilung VI55.

Bis ins Jahr 1946 hinein wurde die Justizabteilung zahlenmäßig von Mitgliedern
der CDU und der LDP dominiert, Sozialdemokraten waren dort nur wenige tätig,
Kommunisten gar keine. Lediglich Martin Löwenthal, seit Oktober in der Pro-
vinzialjustizverwaltung, war gerade einen Monat zuvor der SPD beigetreten;
Hoeniger folgte im Mai 1946 in die SED. Trotz dieser Besetzung ging es hier nicht
darum, einfach an die preußischen Strukturen von 1932 wieder anzuknüpfen. Die
Abteilung lebte in dem Bewußtsein, in einer „neuen Zeit" tätig zu sein. Wer da
nicht mitzog, dessen Stelle war alsbald gefährdet. Das spürten als erste Remak und
Albrecht. Remak stürzte schließlich wegen seines Widerstandes gegen die Boden-
reform, Albrecht wurde angegriffen, weil er sich angeblich den Zeitumständen
nicht anpasse56.

Die politische Stellung der Justizabteilung ergab sich aus vielen Faktoren. Zual-
lererst war sie

-

wie die ganze Provinzialregierung
-

Auftragsverwaltung der
SMA. In der ersten Zeit der Besatzung beschränkte sich die SMA weitgehend auf
die Weitergabe der Anordnungen der SMAD, griff aber kaum direkt ins Justizge-
schehen ein. Die SMAD wiederum meldete eigentlich erst mit ihrem Befehl Nr. 49
vom 4. September 1945, auf den noch einzugehen sein wird, ihren zentralen An-

53 BLHA, Rep. 212, Nr. 37, Verzeichnis der Runderlasse und Rundverfügungen Nr. 1-336 der Abt.
Justiz.

54 BLHA, Rep. 401, Nr. 18288, Personalakte Walther Hoeniger, auch zum folgenden, Zitat Bl. 40,
Hoeniger an Provinzialverwaltung, 25. 8. 1945.

55 BLHA, Rep. 212, Nr. 158, Geschäftsverteilungsplan Abt. VI Justiz Brandenburg, 15. 3. 1946.
56 BLHA, PA Rep. 212, Nr. L/6699, Hoeniger an Steinhoff, 29. 9. 1945. Möglicherweise besteht ein

Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Albrechts Wohnung durch sowjetische Stellen, vgl.
BLHA, Rep. 203, Nr. 25, Bl. 7, Provinzialverwaltung an Stadtkommandant Potsdam, 12. 7. 1945.
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spruch auf Regelung der Justizfragen an57. Weit größere Probleme schufen die
Einflußnahmen der Kreis- und Stadtkommandanturen. Sie, die oftmals selbst über
Aufbau und Besetzung der Gerichte in ihrem Bereich bestimmt hatten, wollten in
vielen Fällen auch auf deren Tätigkeit einwirken. Das konnte die SMA, die ihrer-
seits der SMAD verantwortlich war, nur in engen Grenzen dulden. Als sich der
Landrat von Bernau bei der Justizabteilung erkundigte, inwieweit Weisungen der
Ortskommandantur für die Amtsgerichte bindend seien, teilte sie mit, daß die Ge-
richte zwar weisungsgebunden seien, die Befehle aber schriftlich vorliegen müß-
ten58. Dies war im Regelfall jedoch nicht durchsetzbar.

Von den Beschränkungen der Besatzungsherrschaft abgesehen, schien die Pro-
vinzialjustizverwaltung einen weit größeren Spielraum zu haben als vor dem
Kriegsende. Die „Verreichlichung" aus der Zeit des Nationalsozialismus war

rückgängig gemacht worden, die Länder und Provinzen konstituierten zuerst und
allein die deutsche Staatlichkeit. Insofern hatte sich die Justizabteilung vor allem
in die allgemeine Politik des Provinzialpräsidiums einzuordnen. Dessen Präsident
Steinhoff war selbst Jurist gewesen59 und schaltete sich in Grundsatzfragen beim
Neuaufbau der Justiz ein. Er und Bechler regelten auch

-

nach Absprache mit der
SMA

-

die Besetzung der wichtigsten Posten in Justiz und Justizverwaltung. Mit
dem SMAD-Befehl Nr. 110 vom 22. Oktober 1945 erhielt die Provinzialverwal-
tung auch offiziell das Recht zum Erlaß von Gesetzen und Verordnungen, obwohl
letztere bis dahin schon zahlreich ergangen waren.

Während Steinhoff im allgemeinen als recht konziliant galt, war Bechler aus

einem anderen Holz geschnitzt. Hin und wieder war er dabei auch der Kritik der
SMA ausgesetzt, so als er in Potsdam zahlreiche Wohnungen zwangsweise räu-
men ließ60. Bechler forderte autoritär die reibungslose Unterordnung der ganzen
Verwaltung unter „eine klare politische Linie"61. Im September/Oktober 1945, als
es zu Auseinandersetzungen mit Remak über die Bodenreform kam, zeichnete
Bechler die meisten Erlasse der Justizabteilung selbst.

Erfolgreicher als gegen die Vorstöße von Seiten der Kommandanturen und von

Bechler konnte sich die Provinzialjustizabteilung bis Ende 1945 gegen eine andere
neue Instanz behaupten: die Deutsche Justizverwaltung (DJV). Diese

-

wohl auch
im Vorgriff auf gesamtdeutsche Verwaltungen

-

durch SMAD-Befehl am 27. Juli
1945 gegründete Zoneninstanz beanspruchte für sich die Aufsicht und Leitung
der Justiz in der SBZ. Ähnlich wie in der Provinzialverwaltung waren dort zu-

nächst kaum kommunistische Einflüsse zu spüren. Am 10. September machten
Remak und Hoeniger ihren Antrittsbesuch beim Präsidenten der DJV Schiffer.
Dieser behauptete, er habe ein weitgehendes Verordnungsrecht, und reklamierte
die Dienstaufsicht über die brandenburgische Justiz62. In diesem Sinne bildete die

57 So die Interpretation von Scholz, Berlin und seine Justiz, S. 34.
38 BLHA, Rep. 212, Nr. 468, Bl. 2-3, Abt. Justiz an Landrat Bernau, (11.9. 1945).
39 Vgl. Breithaupt, Rechtswissenschaftliche Biographie DDR, S. 502.
*° Ribbe, Das Land Brandenburg in der SBZ/DDR, S. 692.
61 Besonders bei der Ansprache Bechlers auf der ersten Konferenz der Landräte und Oberbürger-

meister der Provinz Mark Brandenburg, 17. 7. 1945, Berichte der Landes- und Provinzialverwal-
tungen, S. 67-71.

"2 BLHA, Rep. 212, Nr. 469, Bl. 33, Vermerk Abt. Justiz Brandenburg, 12. 9.1945; vgl. BA, DP-1 VA
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DJV in Berlin inzwischen Kommissionen für den Aufbau der Justiz in den Län-
dern und Provinzen. Ursprünglich sollte Erich Rosenthal-Pelldram, Leiter der
Abteilung Gerichtsorganisation, nach Potsdam kommen, um Kontakt mit den
brandenburgischen Behörden aufzunehmen. Er entsandte jedoch eine Delegation
unter dem Vizepräsidenten der DJV, Karl Kleikamp63. Kleikamp sprach am 24.
und 25. September 1945 zunächst mit Remak und Hoeniger über den Wiederauf-
bau der Gerichtsstruktur. Beim Treffen Kleikamps mit Provinzialpräsident Stein-
hoff zeichnete sich der Kompetenzkonflikt bereits ab. Steinhoff hielt die Einrich-
tung der DJV zwar für eine wichtige Maßnahme, wollte jedoch die ganze Justiz-
hoheit bei der Provinz belassen64. Auch in Fragen der Entnazifizierung und des
Strafvollzuges versuchte die DJV relativ frühzeitig zentrale Regelungen zu tref-
fen65.

Zu offenen Reibereien kam es dann, als die DJV im November/Dezember 1945
ihr „vorläufiges Statut" vorlegte. Darin beanspruchte sie die Kontrolle der Justiz,
insbesondere der Personalpolitik, sowie weitere Rechte gegenüber Ländern und
Provinzen. Insbesondere auf einer Tagung bei Marschall Schukow am 13./14. No-
vember 1945 beschwerten sich die Länderpräsidenten über die Kompetenzan-
sprüche der Zentralverwaltungen. Daraufhin ermahnte die SMAD-Rechtsabtei-
lung Schiffer zur Zurückhaltung; die genaue Abgrenzung der Kompetenzen blieb
freilich in der Schwebe66. Erst 1946 gelang es der DJV dann, Weisungsbefugnisse
gegenüber den Ländern in einzelnen Sektoren zu erhalten.

Die Abteilung Justiz in Potsdam war eine Behörde, die relativ klein war und an-

fangs Schwierigkeiten hatte, sich gegen die etwas früher etablierten Gerichte
durchzusetzen. Es war in der damaligen Situation nicht einfach, selbst Rundver-
fügungen an alle Gerichte zu schicken, geschweige denn den Kontakt in Einzel-
fragen aufrechtzuerhalten. Durch den weitgehenden Zusammenbruch des Ver-
kehrs- und Kommunikationssystems waren vor allem die Justizbehörden im Süd-
osten der Provinz kaum erreichbar. So führten zahlreiche Gerichte noch bis 1946
ein relativ autonomes Eigenleben. Die Provinzialjustizabteilung wollte insbeson-
dere verhindern, daß einzelne Gerichte direkten Kontakt mit der DJV aufnahmen.
Jeglicher Briefwechsel sollte über Potsdam laufen67. Aber zunächst mußte das Ge-
richtswesen wieder komplett hergestellt werden.

2, Bl. 9-11, Niederschrift über Besprechung Abt. 1 DJV am 3. 9. 1945. Vgl. zum folgenden Went-
ker, Errichtung und Transformation, S. 82 ff.

« BA, DP-1 VA 2, Bl. 20-21, DJV an Zentralkommandantur, 17. 9. 1945; BLHA, Rep. 212, Nr. 469,
Bl. 42-44, DJV an Abt. Justiz Brandenburg, 18. 9. 1945.

64 BA, DP-1 VA 597, Bericht DJV (Kleikamp) über Verhandlungen mit Provinzialverwaltung Pots-
dam, 25. 9. 1945.

<>5 Lorenz, Deutsche Zentralverwaltung der Justiz, S. 153; BLHA, Rep. 212, Nr. 1195, Bl. 6-7, Ver-
merk Abt. Justiz Brandenburg (vermutlich Fähnrich), 23. 10. 1945.

66 Anders, Diss., Teil II, Bl. 37. Zur unklaren Datierung des Statuts vgl. Wentker, Errichtung und
Transformation, S. 84.

w BLHA, Rep. 212, Nr. 251, Bl. 10, Abt. Justiz Brandenburg an DJV, 22. 1. 1946.
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c. Reorganisation der Gerichte

Grundlage für den Aufbau der Gerichte war der SMAD-Befehl Nr. 49. Dieser sah
eine Wiederherstellung des traditionellen dreistufigen deutschen Gerichtssystems
vor (Amtsgericht

-

Landgericht
-

Oberlandesgericht). In Brandenburg konnte es

aber nicht einfach um die Wiedereröffnung aller alten Gerichte gehen; vielmehr
mußte der neuen geographischen und administrativen Lage der Provinz Rech-
nung getragen werden. Den tiefsten Einschnitt in die bisherige Organisation be-
deutete die Abtrennung der Neumark östlich der Oder. Dadurch entfielen die
Landgerichte Landsberg und Guben mit dem größten Teil ihrer Bezirke68. Der
Sonderstatus von Berlin und die relative Autonomie der Provinz hatten zur Kon-
sequenz, daß elf Amtsgerichte, die bisher dem Berliner Landgericht zugeordnet
waren, nun an die brandenburgische Justiz fielen. Im September 1945 ordnete die
Provinzialverwaltung offiziell die Wiedereröffnung von fünf Landgerichten
(Potsdam, Neuruppin, Prenzlau, Frankfurt/Oder, Cottbus) und den zugehörigen
64 Amtsgerichten an69. Von der Reetablierung des Landgerichts in Frankfurt
wurde dann Abstand genommen, da die Stadt inzwischen an der äußersten
Grenze der Provinz lag. Statt Prenzlau bestimmte die Justizverwaltung Ebers-
walde

-

als Stadt mit einem Oberlandrat
-

zum Sitz eines Landgerichts70. Die
Landgerichte in Potsdam und Neuruppin bestanden schon im September 1945,
das Landgericht Cottbus befand sich gerade im Aufbau. Zuletzt folgte im Okto-
ber das Landgericht Eberswalde, dessen Strafkammern schließlich im Februar
1946 zu arbeiten begannen. Die vorgesehenen Amtsgerichte kamen aus Personal-
mangel nicht alle zustande, ihre Amtsgerichtsbezirke mußten zunächst von ande-
ren Gerichten mit betreut werden71.

Völlig neu war das Oberlandesgericht in Potsdam. Während das Reichsgericht
ganz geschlossen wurde, entfiel das Berliner Kammergericht als dritte Instanz der
brandenburgischen Justiz, die zugleich für die dortige Justizverwaltung zuständig
gewesen war. Zunächst war ein Oberlandesgericht gemeinsam für Magdeburg und
Potsdam im Gespräch. Schon in einem der ersten Schreiben an die SMA plädierte
die Provinzialjustizabteilung aber für die Errichtung eines eigenen Oberlandesge-
richts mit eigener Generalstaatsanwaltschaft72. Damit erklärte sich der Vertreter
der DJV, Kleikamp, und die brandenburgische SMA einverstanden. Nicht durch-
setzen konnte sich DJV-Präsident Schiffer mit seinem Vorschlag, anstatt der Be-
zeichnung Oberlandesgericht von den „Märkischen Senaten des Kammerge-
richts" zu sprechen73. Mit dem Aufbau wurde offiziell zum 1. Oktober begonnen.

68 Vgl. Ein Jahr Bewährung, S. 49.
69 BA, DP-1 VA 597, Ano. Prov.präs. über die Reorganisation der Justiz, 17. 9. 1945. Vgl. Vössing,

Gerichtsorganisation in der sowjetischen Besatzungszone, S. 142 f.
70 BA, DP-1 VA 597, Bericht DJV (Kleikamp) über Verhandlungen mit Provinzialverwaltung Pots-

dam betr. Gerichte, 25. 9. 1945; Ano. Provinzialverwaltung (i.V. Remak), 18. 9. 1945; vgl. BLHA,
Rep. 212, Nr. 495 zur Einrichtung des LG Eberswalde 1945.

7' BA, DP-1 VA 7, Bl. 23-25, Aktennotiz Kleikamp, 28. 9. 1945; BLHA, Rep. 212, Nr. 494, Bl. 1,
OLRat an Obgm. Cottbus, 29. 10.1945; BLHA, Rep. 240 Eberswalde, Nr. 1, LG-Präsident Ebers-
walde an Abt. Justiz, 26. 2. 1946.

72 BLHA, Rep. 212, Nr. 469, Bl. 16, Vermerk Abt. Justiz Brandenburg, 4. 8. 1945; BA, DP-1 VA 597,
Bericht DjV (Kleikamp) über Verhandlungen mit Provinzialverwaltung Potsdam, 25. 9. 1945.

73 BLHA, Rep. 212, Nr. 491, Bl. 3, Remak an Hoeniger, 13. 10. 1945.



2. Der Aufbau der Provinzialjustiz 25

Ein Senatspräsident hatte diese Arbeiten zu organisieren, die Richter sollten zu-

nächst aus dem Land- und Amtsgericht Potsdam und die Staatsanwälte aus Ange-
hörigen der Justizabteilung hilfsweise herangezogen werden. Zum kommissari-
schen Senatspräsident ernannte die Provinzialverwaltung Walther Hoeniger, laut
Kleikamp eine „in jeder Hinsicht geeignete Persönlichkeit"74. Hoeniger nahm sich
dieser Funktion nebenbei an; beim Aufbau wurde er vor allem von Fritz Fehr un-

terstützt. Erst im August 1946 erhielt Martin Löwenthal, der ebenfalls in der Ju-
stizabteilung arbeitete, die Ernennung zum ordentlichen Oberlandesgerichts-Prä-
sidenten75. Am 22. Januar 1946 fand die feierliche Eröffnung des obersten Ge-
richts Brandenburgs statt, zwei Wochen später führte es das erste Zivilverfahren76.

d. Entnazifizierung
Parallel zur organisatorischen Wiedereinrichtung der Justiz mußte eine neue Per-
sonalpolitik in die Wege geleitet werden, die 1945 fast völlig von der Entnazifizie-
rung bestimmt war. Während Entnazifizierung ganz allgemein die Prüfung der
NS-Verstrickung von Einzelpersonen bedeutete und eigentlich zu ihrer Re-Inte-
gration in die Gesellschaft führen sollte, beschränkte sie sich in Verwaltung und
Justiz der SBZ auf Entlassungen. Die Personalpolitik in Verwaltung und Justiz
war einer der Bereiche, in denen die Konzepte der einzelnen Alliierten am frühe-
sten auseinanderliefen. Die SMAD hatte sich mit dem Befehl Nr. 49 von vornher-
ein festgelegt, alle Mitglieder von NS-Organisationen aus den Gerichten und
Staatsanwaltschaften zu entlassen. Das erst später, am 30. Oktober, erlassene Kon-
trollratsgesetz Nr. 4 sah nur die Entlassung von „aktiven Nazis" aus diesem Be-
reich vor.

Die beiden zu dieser Zeit dominierenden Parteien KPD und SPD vertraten
ähnliche Konzepte wie die sowjetische Militärverwaltung. Es ist kaum zu erken-
nen, daß die KPD die Entnazifizierung gerade in der Justiz als wichtigen Faktor
einer gesellschaftlichen Umwälzung ansah, wie dies in anderen Bereichen nach-
weisbar ist. Vielmehr ging es den meisten Kommunisten und Sozialdemokraten
um die Abrechnung mit einem Personal, das zu einem erheblichen Teil an den na-

tionalsozialistischen Verfolgungen mitgewirkt hatte. An eine soziale Neuausrich-
tung des Justizpersonals war im Sommer und Herbst 1945 noch nicht zu denken,
eine Konzeption für „Volksrichter" noch nicht entwickelt. Die „bürgerlichen"
Parteien konnten in die Entnazifizierung 1945 nicht eingreifen. Zum einen waren

sie an den SMAD-Befehl gebunden, zum anderen erfolgten die Parteizulassungen
in Brandenburg erst nach der Entlassung der meisten Betroffenen aus dem Justiz-
dienst77.

Im Jahre 1939 hatte es in Brandenburg (in den Grenzen von 1946) 251 Richter
und 37 Staatsanwälte gegeben, davon waren 188 bzw. 27 in der NSDAP organi-
74 BA, DP-1 VA 7, Bl. 23-25, Aktennotiz Kleikamp betr. Durchführung des Befehls Nr. 49 in Bran-

denburg, 28. 9. 1945; BA, DP-1 VA 597, Besprechungsniederschrift Kleikamp, Remak, Hoeniger,
1. 10. 1945; BLHA, Rep. 212, Nr. 491, Bl. 1, Abt. Justiz Brandenburg an Hoeniger, 1. 10. 1945.

« BLHA, Rep. 212, Nr. 491, Bl. 84, Steinhoff an Löwenthal, 23. 8. 1946.
*> Vgl. BLHA, Rep. 212, Nr. 493, Bl. 2-8, Ansprache Hoeniger, 22. 1. 1946; Artikel „Oberlandesge-

richt tagt", Der Märker vom 8. 2. 1946.
77 Welsh, Revolutionärer Wandel, S. 59 ff.; vgl. Schäfer, Entnazifizierung.
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siert gewesen, also 75 bzw. 73 %. Im Vergleich stellte das einen niedrigeren Anteil
dar als in den anderen Ländern und Provinzen. Nun war schon ein erheblicher
Teil dieses Personals beim Beginn der Besatzung nicht mehr anwesend. Die erste

Entlassungswelle erfolgte dann lokal durch die Kommandanturen und die provi-
sorischen Kommunalverwaltungen. Weiter fielen einige Juristen den periodischen
Verhaftungswellen des NKWD im Sommer 1945 zum Opfer78. Schon am 25. Au-
gust verfügte die Militärverwaltung in Potsdam, alle ehemaligen Mitglieder von

NS-Gliederungen bis Jahresende aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen, wie es

auch der Landesaktionsausschuß von KPD und SPD gefordert hatte79. Die Entna-
zifizierung war also bereits in vollem Gange, als sie durch Befehl Nr. 49 am 4. Sep-
tember zentral für die Justiz angeordnet wurde. Der Präsident der Provinzialver-
waltung hatte schon einen Tag zuvor die Entlassung aller „Pgs." in Verwaltung
und Justiz verfügt, am 18. des Monats folgte die Abteilung Justiz mit der entspre-
chenden Anweisung, die nun auch die Angehörigen der NSDAP-Gliederungen
betraf. Eine Vollzugsmeldung war bis Monatsende zu erstatten80. Zum 1. Oktober
hatte man allerdings erst etwa 40 % der NSDAP-Mitglieder unter Richtern und
Staatsanwälten aus der Justiz entfernt. Bis September 1945 waren 25 Richter und
28 andere Justizangehörige entlassen, bis November kamen noch fünf Staatsan-
wälte und 185 Justizangestellte hinzu81.

Es war im Einzelfall gar nicht immer so einfach, die politische Belastung von

Juristen zu prüfen. An kleineren Gerichten war in der Regel bekannt, wer Partei-
genosse gewesen war und wer nicht. Schwieriger gestaltete sich die Überprüfung
bei den Landgerichten und vor allen Dingen bei solchen Personen, die erst in letz-
ter Zeit zugezogen waren. Der formale Ansatzpunkt war der Personalfragebogen,
den jeder Justizangehörige vor seiner Anstellung auszufüllen hatte. Darin hatten
zwei Personen, vorzugsweise Angehörige der zugelassenen Parteien, für den Be-
treffenden zu bürgen. Auf dieser Basis schlüpfte dann doch der eine oder andere
formell Belastete durch das engmaschige Netz der „Säuberung"; so etwa der spä-
tere Oberstaatsanwalt von Potsdam, dessen Vergangenheit erst 1949 nach einer
Anfrage im Berlin Document Center aufgedeckt wurde82.

Für die Justiz galt die Entnazifizierung bereits offiziell als abgeschlossen, als sie
mit der Kontrollratsdirektive Nr. 24 vom 24. Januar 1946 in eine neue Phase trat.
Mit dieser Direktive sollte in erster Linie eine systematische Durchleuchtung der
ganzen Bevölkerung auf Provinz-Ebene erfolgen, die nun von eigens eingerichte-
ten Kommissionen zu bewerkstelligen war. Im Bereich der Justiz wurden neue

Kategorien von Entlassungsgründen angegeben, die über Mitgliedschaft in NS-

78 Es ist nicht klar, ob es eine generelle NKWD-Order zur Verhaftung von Juristen gab, wie es Kilian,
Stalins Prophylaxe, S. 539, vermutet.

79 Errichtung des Arbeiter- und Bauernstaates, S. 94; Wille, Entnazifizierung, S. 51.
80 BLHA, Rep. 212, Nr. 469, Bl. 35, Runderlaß Abt. Justiz Brandenburg (gez. Bechler), 18. 9. 1945.

Nicht nachvollziehbar ist die Behauptung von Wille, Entnazifizierung, S. 80, auf Grund dieser An-
ordnung seien alle Richter und StA entlassen worden, die vor 1945 tätig gewesen waren.

81 Lorenz, Deutsche Zentralverwaltung der Justiz, S. 158; Verfügung 1. Vizepräsident Bechler, 3. 9.
1945, in: Freundschaft

-

Werden und Wachsen, S. 122f. Zum Vergleich mit Sachsen und Thürin-
gen: Welsh, Revolutionärer Wandel, S. 133 ff.

82 Vgl. BLHA, Rep. 217, Nr. 125, Bl. 209-215, Urteil LG Potsdam 2 KLs 6/50 ./. Wehner, 18. 10.
1950. Offiziell durften aber schon seit Mai 1948 keine Auskünfte mehr beim Document Center
eingeholt werden, BStU, ZA, Allg. S 609/66, Bl. 7, Hausmitteilung Mdl Brandenburg, 30. 4. 1948.



2. Der Aufbau der Provinzialjustiz 27

Organisationen hinausgingen. Damit waren alle ehemaligen höheren Richter und
Angehörige der Sondergerichte, auch solche ohne NSDAP-Parteiabzeichen, zu

entlassen83. Nach Erlaß der Direktive kamen in Brandenburg sieben Richter und
41 Angestellte der Justizverwaltung zur Entlassung84. Noch im Januar 1947 be-
schwerte sich die DJV, in brandenburgischen Amtsgerichten würden weiter Nazis
arbeiten85.

Es gab von der pauschalen Entlassung aller ehemaliger NS-Organisierter auch
Ausnahmen. Das Vorgehen der Kommandantur in Seelow, die auf der Weiterbe-
schäftigung der Richter mit NSDAP-Parteibuch bestand, war allerdings rechtlich
nicht gedeckt und führte zu Protesten der Justizabteilung86. Mit Zustimmung der
SMA beließ man zunächst zwölf NSDAP-Mitglieder in den oberen Rängen der Ju-
stiz87. In Ausnahmefällen konnten ehemalige Angehörige der Hitlerjugend in der
Justiz verbleiben, insbesondere wenn eine „antifaschistische" Tätigkeit nachweis-
bar war. DJV-Präsident Schiffer setzte sich für den Verbleib solcher Juristen ein, die
erst nach 1939

-

im Rahmen summarischer Aufnahmen
-

in die HJ gelangt waren.

Allerdings wollte er im Einzelfall selbst entscheiden, wer von den HJ-Mitgliedern
bei der SMAD zur Weiterbeschäftigung vorgeschlagen wurde88. Der bekannteste
dieser Fälle war Walter Rosenthal, der Strafrechtsreferent in der brandenburgischen
Justizverwaltung. Erst Anfang der fünfzigerJahre sah man die Zugehörigkeit zu den
Jugendgliederungen der NSDAP nicht mehr als Hindernis für den Justizdienst an.

Herbert Kern brachte es sogar vom brandenburgischen Volksrichter bis zum Sek-
torenleiter im Zentralkomitee und Staatssekretär im Justizministerium, obwohl er

in der HJ gewesen war89. Immerhin gab es mittels der Sondergenehmigungen im
September 1948 noch fünf Richter, zwei Staatsanwälte und 259 andere Angestellte
mit NS-Belastung90. Beim mittleren und einfachen Personal, im Mai 1945 etwa 2000
Beschäftigte, wurde keine vollständige Entnazifizierung durchgeführt. Branden-
burg konnte Anfang 1948 der DJV melden, das Justizpersonal sei zu 93,5% „ent-
nazifiziert"91. Im Oktober 1952 fielen schließlich alle Beschränkungen für die ehe-
maligen HJ- und BDM-Mitglieder in der Justiz weg92.

83 Otto, Entnazifizierung in der Justiz, S. 29 f.
84 Lorenz, Deutsche Zentralverwaltung der Justiz, S. 158.
83 BLHA, Rep. 212, Nr. 269, Bl. 8-9, DJV an MdJ Brandenburg, 21.1. 1947, mit Nennung von 20

Beispielen.
" BA, DP-1 VA 597, Besprechungsniederschrift Kleikamp, Remak, Hoeniger, 1.10. 1945.
87 Tätigkeitsbericht der Abteilung Justiz der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg für die Zeit

von Mitte 1945 bis 5. Juli 1946, (Juli 1946), in: Berichte Landes- und Provinzialverwaltung, S. 292.
Nach Erlaß des Befehls 204 wurden drei Richter und ein StA entlassen; zwei Richter und zwei StA,
die unter den Befehl fielen, verblieben noch, Meinicke, Zur Entnazifizierung, S. 144.

88 BLHA, Rep. 212, Nr. 469, Bl. 69f., DJV an Abt. Justiz Brandenburg, 3. 10.1946; Vermerk Abt. Ju-
stiz Brandenburg, 7. 11. 1946.

89 BLHA, Rep. 212, Nr. 269, Bl. 8-9, DJV an MdJ Brandenburg, 21. 1. 1947; BLHA, Rep. 332,
Nr. 32, Bl. 9, Ref. Justiz (Fricke) an Sekretariat SED-LV, 5. 1. 1950.

90 Arnos, Justizverwaltung, S. 144. Dem widerspricht allerdings die Feststellung, die SMA hätte im
Oktober 1948 auf die Entlassung von 315 Frauen, die dem BDM angehört hatten, gedrängt;
ebenda, S. 146.

" SAPMO, DY 30/IV 2/13/109, Bl. 492, Mitteilungen der Länder an DVdl über Stand der Entnazi-
fizierung auf Anfrage vom 2. 1. 1948; Meinicke, Zur Entnazifizierung, Band 2, S. LXI.

92 Amos, Justizverwaltung, S. 147. Anscheinend wurde auch nicht durchweg gekündigt, wenn die
HJ-Mitgliedschaft (vor 1939) früher verschwiegen worden war, vgl. BStU, ASt. Potsdam, AOP
108/55, Beurteilung JVSt. Potsdam, 17. 4. 1953.
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e. Personalpolitik als Verwaltung des Mangels
Die Personalreferenten in der Abteilung Justiz hatten mit enormen Problemen zu

kämpfen. Sie sollten alle NS-Belasteten ausschließen, möglichst schnell neue Juri-
sten anwerben und die Gerichte notdürftig besetzen. Für den höheren Dienst war

Hans Gollos (CDU) zuständig, für den gehobenen und einfachen Dienst Fritz
Fehr93. Daß diese Posten nicht von SED-Genossen besetzt wurden, ist ein weite-
res Indiz dafür, wie wenig wichtig die Partei die Justizpolitik in dieser Phase
nahm. Erst im Herbst 1947 übernahmen SED-Juristen die Personalabteilung.

Die systematische Kontrolle der Personalpolitik erfolgte weniger durch die
SED als vielmehr durch die Militärverwaltung; und auch sie setzte erst allmählich
ein. Am 16. Oktober 1945 erhielt die Provinzial-Justizabteilung von der SMA den
Auftrag, Charakteristiken über die leitenden Angehörigen der Gerichte abzuge-
ben. Eine Woche später verlangte die SMAD die Einreichung von Stellenplänen
für die Justiz94.

Die Arbeiterparteien und später die SED waren nicht in der Lage, auch nur die
wichtigsten Gerichte mit Juristen aus den eigenen Reihen zu besetzen. Insbeson-
dere konnte in Brandenburg kein Volljurist ermittelt werden, der schon vor 1933
der KPD angehört hatte. Lediglich im Oberlandesgericht stellte die SED mit
Hoeniger, der im Mai 1946 der Partei beitrat, den geschäftsführenden Präsidenten.
Hier hatte Provinzialpräsident Steinhoff frühzeitig darauf gedrängt, nur „poli-
tisch zuverlässige Kräfte" einzusetzen95. Der eigentliche Präsident des Oberlan-
desgerichts, Martin Löwenthal, kam ursprünglich aus der DDP, also aus einer eher
liberalen Juristentradition. Er hatte zwar Jura studiert, war jedoch nie an einem
Gericht tätig gewesen. Vielmehr trat Löwenthal nach Studium und Kriegsdienst
1920 ins Reichsinnenministerium ein, wo er es bis zum Ministerialdirektor
brachte. Dort arbeitete er an der Strafrechtsreform mit, insbesondere an einem
Gesetz über das Reichsverwaltungsgericht. Wegen seiner jüdischen Vorfahren
mußte Löwenthal 1933 aus dem Innenministerium ausscheiden und verdingte sich
unter anderem als Archivar. Im September 1945 trat er der SPD bei, kurz danach
begann er in der Abteilung Justiz zu arbeiten. Hoeniger schlug Löwenthal bald zu

seinem Stellvertreter vor, wozu er am 1. Januar 1946 offiziell ernannt wurde. Sein
Chef Hoeniger war es auch, der Löwenthal zum Nachfolger am Oberlandesge-
richt machen wollte96. Doch DJV-Präsident Schiffer meldete ernste Bedenken an:

Zwar betonte er, Löwenthal sei für den Posten vor allem deshalb ungeeignet, weil
er noch nie bei Gericht gearbeitet habe. Noch mehr war Schiffer jedoch darüber
ungehalten, daß man die Ernennung nicht mit ihm abgesprochen hatte97. Doch die

93 BLHA, Rep. 212, Nr. 158, Geschäftsverteilungsplan Abt. VI Justiz Brandenburg, 15. 3.1946. Gol-
los war bis 1945 Amtsgerichtsrat, BLHA, PA Rep. 212, Nr. G/5261, Personalakte Hans Gollos.
Fehr war Rechtspfleger gewesen und hatte der Bekennenden Kirche angehört, BLHA, Landes-
regierung Brandenburg, Abgabe 1990, Bdl. 20, Nr. 1977, Personalakte Fritz Fehr.

94 BLHA, Rep. 212, Nr. 264, Bl. 8, Abt. Justiz Brandenburg an SMA, 6. 11. 1945, erwähnt eine An-
weisung von Major Kurbatow vom 23.10. 1945.

93 BA, DP-1 VA 597, Bericht DJV (Kleikamp) über Verhandlungen mit Provinzialverwaltung Pots-
dam betr. Gerichte, 25. 9. 1945.

96 BLHA, PA Rep. 212, Nr. L/6699, Personalakte Martin Löwenthal; vgl. Stenographische Berichte
des Landtages, 12. Sitzung, 29. 5. 1947.

97 BA, DP-1 VA 1024, Bl. 22, 25, Vermerk DJV, 19. 10. 1946, Schiffer an SMAD, 30. 10. 1946.
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DJV konnte sich hier nicht durchsetzen, weil ihr die Kompetenzen fehlten und die
SMAD mit Hoenigers Vorschlag einverstanden war. Neben Löwenthal saßen in
den Senaten des Oberlandesgerichts erfahrene Juristen; Walter Gülzow leitete den
Zivilsenat, Personalreferent Gollos den Strafsenat98.

Gleichzeitig mit der Einsetzung des neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts
wurde am 23. August 1946 auch die Ernennung eines Generalstaatsanwaltes für
Brandenburg fällig. Diese Funktion hatte zunächst der Strafrechtsreferent in der
Justizabteilung, Eberhard Boldt, geschäftsführend übernommen. Während dies
für die Auswahl Löwenthals nicht nachweisbar ist, wurde der offizielle General-
staatsanwalt vom Zentralsekretariat der SED vorgeschlagen: Helmut Ostmann.
An dieser Schlüsselstelle der brandenburgischen Justiz saß das einzige ehemalige
KPD-Mitglied, auch wenn Ostmann erst Ende 1945 der Partei beigetreten war99.
Von den Spitzenjuristen hatte allein er schon vor 1933 der SPD angehört. Wäh-
rend der Weimarer Republik war er sogenannter Hilfsarbeiter im preußischen Ju-
stizministerium gewesen, mußte dort 1933 ausscheiden und wurde dann zeitweise
als Vormundschaftsrichter eingesetzt. Nach dem Krieg nahm Ostmann eine eher
subalterne Stellung ein, als Leiter der Rechtsabteilung im Landratsamt Mahlow.
Um Konflikte wie im Fall Löwenthal zu vermeiden, wies die SMAD-Rechtsabtei-
lung Hoeniger an, bei Ernennung Ostmanns mit der DJV Einvernehmen zu erzie-
len100. Der Generalstaatsanwalt war zweifellos der einzige Justizfunktionär, der
von Anfang an klar der Parteilinie der KPD und später der stalinisierten SED
folgte. Vizepräsident Bechler hatte Ostmanns Ernennung maßgeblich betrieben.
Unter diesen Vorzeichen machte Ostmann auch in den fünfziger Jahren Karriere
und brachte es schließlich bis zum Leiter der Hauptabteilung Gesetzgebung im
Justizministerium der DDR101.

Im Gegensatz zum Oberlandesgericht wurden die Landgerichte von „bürgerli-
chen" Präsidenten geleitet, die meist schon von den Kommandanturen eingesetzt
worden waren102. Im „Stadtobergericht" Potsdam, das bald wieder Landgericht
hieß, war dies Richard von Horn. Vor 1933 DNVP-Mitglied, hatte er als Strafrich-
ter im Dritten Reich Probleme mit der NSDAP gehabt. 1945 trat er der neuen

CDU bei. Horn leitete das Landgericht nur geschäftsführend. Der Landgerichts-
präsident in Cottbus, Arnold Theopold, war früher Mitglied der DDP gewesen
und nun in der LDP, sein Pendant in Eberswalde, Hans Fricke, parteilos. Auch
Fricke war einst mit der NSDAP aneinandergeraten; er nahm sich 1947 aus unge-
klärten Motiven das Leben. Der Chef des Landgerichts Neuruppin, Kurt Zer-
kowski, mußte unter dem Nationalsozialismus sogar einige Zeit im Konzentra-
tionslager verbringen. Erst im Dezember 1946 übernahm ein SED-Mitglied die
Leitung eines Landgerichts, der Volljurist Kurt Regel in Potsdam. Vor 1933 hatte
auch er der DDP angehört. Theopold wurde 1947 durch den CDU-Mann Eich-

98 BLHA, Rep. 212, Nr. 1464, Geschäftsverteilungsplan OLG, 24. 1. 1946.
99 Ostmann hatte sich im November 1945 um Aufnahme beworben und wurde am 19.1. 1946 Mit-

glied, BStU, ZA AP 3578/65, Bl. 8-10, Lebenslauf Ostmann, 5. 10. 1953.
'°° BLHA, Landesregierung Brandenburg Abgabe 1991, Bdl. 25, Nr. 0/7219, Hoeniger an Steinhoff,

16. 8. 1946, Steinhoff an DJV, 27. 9. 1946.
mi Vgl. den Nachruf auf Ostmann in NJ 1965, S. 112; BA, DP-1 VA 8470, Personalakte Ostmann.
">2 Zum folgenden: BLHA, Rep. 212, Nr. 264, Bl. 1-6, Abt. Justiz Brandenburg an SMA, (Oktober

1945).
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holtz abgelöst. Bis ins Jahr 1947 hatte die SED also nur mäßigen personalpoliti-
schen Einfluß in diesem Bereich.

Als personalpolitische Schlüsselstellen wurden von Seiten der SED die Leiter
der Staatsanwaltschaften angesehen. Immerhin zwei der vier Oberstaatsanwälte
gehörten der SED an: die Volljuristen Heinz Schulz in Eberswalde und Hans
Müller, der in Neuruppin nach kurzer Zeit auf den parteilosen Richard Bock ge-
folgt war. In Cottbus und Potsdam nahmen diese Position Sigwanz und Ernst
Stargardt ein, beide in der CDU und letzterer in der Kirche aktiv. Als Stargardt
zum brandenburgischen Justizminister aufstieg, folgte ihm Willi Wehner als
Oberstaatsanwalt nach. Aber auch mit der ersten Generation von SED-Spitzen-
juristen kam die Partei nur begrenzt zurecht. Gegen alle genannten SED-Ober-
staatsanwälte wurden schließlich 1948/49 selbst Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Ausgerechnet das CDU-Mitglied Stargardt hielt sich als einziger

-

auf höherer
Ebene

-

bis 1950103.
Das Hauptproblem der frühen Personalpolitik bestand darin, die geflohenen,

gestorbenen und entlassenen Richter und Staatsanwälte zu ersetzen. Kaum zu er-

warten war dies von den Universitäten, die im Wintersemester 1945/46 wieder die
Juristen-Ausbildung aufnahmen. Nahezu 80 % aller Studenten waren zuletzt in
NS-Organisationen gewesen. Die Personalsituation entspannte sich nicht etwa,
vielmehr nahm das Problem immer größere Ausmaße an. Im März 1947 verglich
sich das Justizministerium sogar mit „einem Schiffe in schwerer Seenot"104. Der
DJV meldete die Behörde: „Die Zahl der Volljuristen sinkt von Woche zu Wo-
che."105 Immer mehr Richter kündigten ihren Dienst oder verließen Brandenburg
aus politischen Gründen oder wegen der geringen Lebensmittelrationen106. Ver-
einzelt gerieten Richter selbst ins Visier der Justiz, meist unter dem Verdacht der
Korruption. So wurden einige von ihnen unter dem Vorwurf der Bestechlichkeit
und der Unterschlagung entlassen, teilweise auch verhaftet107. Obwohl die Stich-
haltigkeit der Vorwürfe hier nicht im einzelnen überprüft werden kann, scheint es

sich bis Anfang 1948 noch nicht um fabrizierte Beschuldigungen mit dem Ziel der
Personalauswechslung gehandelt zu haben. Vielmehr bestand in der Justiz das-
selbe Problem wie in der übrigen Verwaltung: Die massive Einsetzung neuen Per-
sonals ermöglichte es auch labilen Charakteren und Kriminellen, an höhere Posi-
tionen zu gelangen und sich unter den Bedingungen der Mangelwirtschaft zu be-
reichern108.

103 Die Angaben wurden einer Vielzahl von Sachakten entnommen, da Personalakten nicht ermittelt
werden konnten.

'<* BLHA, Rep. 212, Nr. 41, Bl. 112-116, Runderlaß MdJ Brandenburg Nr. 72, 24. 3. 1947.
>°3 BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 198, MdJ Brandenburg an DJV, 26. 8.1947.
106 Richter in Brandenburg erhielten bis Mitte 1948, Lehrgangsteilnehmer bis Ende 1946 nur Lebens-

mittelkarte III (in Berlin I), vgl. Berichte Landes- und Provinzialverwaltungen, S. 296; BLHA,
Rep. 212, Nr. 42, Bl. 500, Rundverfügung MdJ Brandenburg Nr. 303, 27. 8. 1948. Vgl. BA, DP-1
VA 1024, Bl. 106, MdJ Brandenburg an DJV, 16. 9. 1947, betr. Ausscheiden von Richtern und StA.

107 Fälle: Richter k.A. Liebenwalde (Bestechlichkeit); AGR AG Potsdam (Lebensmittelkartenbe-
trug); Richter k.A. Storkow (Gewahrsamsbruch); AA Beeskow (Gefangenenbegünstigung); StA
Eberswalde (Amtsanmaßung).

108 Ein Richter k.A. in Lieberose wurde im Januar 1946 wegen schwerer Vorwürfe krimineller Natur
verhaftet und starb nach Mißhandlung durch die Polizei in Haft. Ein beteiligter Polizist wurde
im März 1947 deshalb nach sowjetischen Vorgaben wegen Körperverletzung verurteilt; BAK,
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Mit Improvisation wurde versucht, die drückende Personalknappheit zu mil-
dern. Schon in den ersten Wochen nach Kriegsende hatten die Kommandanturen
sogenannte Richter im Soforteinsatz ernannt. Es sollte sich bald erweisen, daß dies
nicht nur ein Notnagel für kurze Zeit war. Richter, Staatsanwälte und vor allem
Amtsanwälte „kraft Auftrages" (k.A.) arbeiteten bis Anfang der fünfziger Jahre in
der Justiz. Noch 1945 war dieses Personal bunt zusammengewürfelt und oftmals
nach „antifaschistischer Gesinnung" ausgesucht worden. Danach bot man diese
Posten jedoch vor allem dem mittleren Justizpersonal

-

wie Rechtspflegern oder
Inspektoren

-

und Rechtsanwälten an, die meist über langjährige Erfahrungen im
Justizbereich verfügten. In der Regel wurden diese Justizjuristen in der Zivilrecht-
sprechung an den Amtsgerichten eingesetzt, manchmal auch als Beisitzer in den
Landgerichten. Ihre Kollegen mit juristischer Vollausbildung sollten ein kontrol-
lierendes Auge auf sie werfen. Für die Amtsanwälte existierte seit 1945 eine eigene
kleine Schule in Potsdam109.

Ein Drittel aller brandenburgischen Richter und die Hälfte aller Staatsanwälte
waren im September 1945 im Soforteinsatz. Im Jahr darauf reduzierten sich diese
Anteile, weil einige der Kurzzeit-Juristen in ihre alten Berufe zurückkehrten und
andere auf Volksrichterschulen die Rechtsausbildung nachholten110. Gleichzeitig
erfolgten die Ernennungen jetzt „kraft Auftrages". 1947 wurden alle diejenigen
Richter k.A. entlassen, die zwar Referendare gewesen waren, aber der Hitlerju-
gend angehört hatten. Hilde Benjamin zeigte sich insgesamt eher enttäuscht von
den Richtern im Soforteinsatz: „In Brandenburg ist ein großer Teil wieder am

Ausscheiden, da sie sich nicht bewährt haben"111. Wegen der sich verschärfenden
Personalknappheit drängte Hoeniger aber Ende 1947 darauf, wieder mehr Richter
und Staatsanwälte k.A. zu ernennen; zu diesem Zeitpunkt waren 32 Richter, ein
Staatsanwalt und 21 Amtsanwälte auftragsweise tätig112. So wurden im Jahr darauf
auch Schöffen gebeten, richterliche Funktionen wahrzunehmen113. Erst Ende
1949 begann die Justizverwaltung damit, die Bestellungen „kraft Auftrages" auf-
zuheben. Obwohl sie eigentlich noch dringend gebraucht wurden, galten diese
Juristen als politisch unzuverlässig und gerieten zusehends unter Druck. 1950
kündigten weitere von sich aus114. Danach waren solche nur noch an wenigen
Amtsgerichten zu finden.

B 209/1, Anklage OStA Cottbus ./. W, 30. 9. 1946; OStA Cottbus an GStA Brandenburg, 5. 3.
1947; Löwenthal, Der neue Geist von Potsdam, S. 11-14.

i°9 Vgl. BA, DP-1 VA 1024, Bl. 108-109, Vermerk Benjamin über Gespräch mit Hoeniger am 16. 9.
1947.

"° Zur Geschichte der Rechtspflege 1945-1949, S. 49, 117.
>" SAPMO, NY 4182/1120, Bl. 3, Protokoll der Sitzung des Rechtsausschusses beim ZS der SED am

4. 1. 1947.
"2 BLHA, Rep. 212, Nr. 1072, Bl. 13-17, Vermerk MdJ Brandenburg (Schulze), 5.11. 1947; BLHA,

Rep. 212, Nr. 41, Bl. 517-520, Rundverfügung MdJ Brandenburg Nr. 332, 2. 12. 1947; BA, DP-1
VA 1054, Bl. 17-20, Schiffer an SMAD/RAbt., 12.12. 1947.

i'3 BLHA, Rep. 201, Nr. 312, Bl. 14-15, MdJ (Stargardt) an Landtag Brandenburg, 24.5. 1948;
BLHA, Rep. 212, Nr. 6, Bl. 83-85, Tätigkeitsbericht MdJ Brandenburg für 3.3.-3.4.1948, 1.4.
1948(!).

"4 BA, DP-1 VA 1024, Bl. 409, MdJ Brandenburg an MdJ der DDR, 22. 11. 1949; BLHA, Rep. 212,
Nr. 1482, Bericht über die Tätigkeit der Justizbehörden in Brandenburg im 2. Halbjahr 1949, 15.1.
1950.
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Die Richter und Staats- bzw. Amtsanwälte k.A. waren in der zweiten Hälfte der
vierziger Jahre ein wichtiges personelles Standbein der Justiz, in Brandenburg
ebenso wie in Mecklenburg. Allerdings war ihre Fluktuation hoch; in vielen Fäl-
len zeigten sie sich den Anforderungen nicht gewachsen115. Nur wenige von ihnen
wurden auf Dauer in den höheren Dienst übernommen. Mit Verbesserung der
Wirtschaftslage erwies sich eine Stellung als Jurist auf Abruf als immer weniger at-
traktiv, so daß kaum noch Personal geworben werden konnte. Die letzten Juristen
k.A. wurden 1952 in die reguläre Laufbahn übernommen oder sie schieden aus.

/ Die ersten Volksrichter
Die Bedeutung der sogenannten „Volksrichter" für die ersten Jahre der Justizent-
wicklung in der SBZ wird oftmals überschätzt116. Die ersten Absolventen traten
nicht vor September 1946 als Richter und Staatsanwälte in die brandenburgische
Justiz ein, sie blieben zahlenmäßig noch für einige Zeit hinter den Richtern „im
Soforteinsatz" zurück; einige von ihnen verließen den Justizdienst bald wieder.

Die ersten Vorschläge zum Einsatz von Richtern, die aus der Bevölkerung an-

geworben und in Schnellkursen ausgebildet werden sollten, sind schon für Juni
1945 aus Sachsen nachweisbar. Ab September wurde diese Idee zwischen der DJV,
der SMAD-Rechtsabteilung und vor allem der KPD-Spitze diskutiert. Nachdem
die DJV hierzu ein Konzept entwickelt hatte, ordnete die SMAD am 17. Dezem-
ber 1945 die Einrichtung solcher Kurse an, was die DJV in ihrem Rundschreiben
vom 28. Dezember konkretisierte117.

Obwohl die sowjetische Militärverwaltung lange keine eindeutige Linie bei der
Ausbildung der Volksrichter verfolgte, hatte sie dennoch ein strenges Auge auf die
Kurse. Nahezu alle Details mußten der SMA gemeldet werden; hin und wieder
griff sie ein, so bei der Frage der Anerkennung von Prüfungen118. Die branden-
burgische Provinzialverwaltung war an der frühen Diskussion nur peripher betei-
ligt. Präsident Steinhoff und Abteilungsleiter Hoeniger sind aber als dezidierte
Vertreter des Volksrichter-Gedankens anzusehen. Gerade Hoeniger betrachtete
Volksrichter nicht nur als Übergangserscheinung während der Personalnot, son-
dern als Dauereinrichtung, die erst allmählich durch Universitäts-Absolventen
wieder abgelöst werden sollte119.

Die Ausbildung von Volksrichtern lief in Brandenburg parallel zu den anderen
Ländern. Die brandenburgischen Lehrgänge spielten sich zunächst „in zwei klei-
nen, in einem alten Berliner Wohnhaus gemieteten Zimmern" ab und wurden

i'3 Vgl. BLHA, Rep. 212, Nr. 6, Bl. 74-76, Tätigkeitsbericht MdJ Brandenburg für 1. 6.-1. 7. 1948,
1.7.1948.

116 Das Referat Justiz des SED-LV sah den Volksrichter-Einsatz gar erst 1949 als bedeutsam an,
BLHA, Rep. 332, Nr. 839, Bericht über die Tätigkeit des Referates Justiz, (31.10. 1949).

"7 BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 1-7, DJV an Abt. Justiz Brandenburg, 28. 12. 1945. Zum folgenden
bes. Wentker, Volksrichter, S. 14 ff. Mit Rücksicht auf die zahlreichen neuen Arbeiten zur Volks-
richter-Ausbildung wird hier auf die Darlegung der Gesamtentwicklung weitgehend verzichtet.

1,8 Vgl. die Anweisung Scharows zur Einrichtung der Lehrgänge, ca. Ende 1945, in: Freundschaft
-Werden und Wachsen, S. 129; BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 127, MdJ an Volksrichter-Lehrgang,

23. 1. 1947; BLHA, Rep. 203 Mdl/LBdVP, Nr. 9, Bl. 12-15, Befehl Nr. 45 SMA, 10. 3. 1947.
119 BA, DP-1 VA 1024, Bl. 42^15, Rede Hoenigers bei Amtseinführung von Stargardt, 28.12. 1946;

Artikel Hoenigers „Juristen und Volksrichter", in: Tägliche Rundschau, 24. 12. 1947.
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1946 auf Anordnung der SMA nach Potsdam verlegt. Trotz intensiver Bemühun-
gen gelang es der Justizverwaltung bis 1948 nicht, ein Internat für die Volksrich-
terschule zu finden120. Erst 1949 konnte das Schloß Babelsberg, das ursprünglich
für das Zentralarchiv der SBZ vorgesehen war, als Richterschule „Hans Litten"
bezogen werden. Seit 1949 plante die SMAD-Rechtsabteilung die Errichtung ei-
ner zentralen Richterschule für alle Länder der SBZ in Babelsberg, wozu ein
Erweiterungsbau in Angriff genommen wurde121. Aber nicht nur die Unterbrin-
gung, sondern allein schon die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer war so

schwierig, daß eine Ausdehnung der Kurse an Grenzen stieß. Noch im Winter
1947/48 mußte der dritte Lehrgang für vier Wochen unterbrochen werden, weil es

an Kohle und Nahrungsmitteln fehlte122.
Der erste Volksrichter-Lehrgang in Brandenburg begann am 18. Februar 1946

mit 30 Teilnehmern, davon fünf Frauen123. Im Vergleich zu späteren Kursen war

das Bildungsniveau der Volksrichter-Schüler noch ziemlich hoch. Die Partei-
zugehörigkeit war eindeutig: 26 Personen gehörten der KPD oder der SPD an.

Von den 27 Teilnehmern, die den Lehrgang bis zum Schluß mitmachten, bestan-
den 23 die Prüfung und wurden Richter oder Staatsanwalt. Die vier durchgefalle-
nen Kandidaten kamen in den mittleren Justizdienst124. Zwar brachte dies ange-
sichts des Personalmangels eine erhebliche Verstärkung für die Justiz, erheblich
waren aber auch die Probleme der im Schnellverfahren Ausgebildeten. Nur drei
von ihnen machten dauerhaft Karriere in der brandenburgischen Justiz125. Die
meisten anderen, vor allem solche mit den besseren Prüfungsabschlüssen, wander-
ten im Laufe der Zeit nach Berlin ab, Helmut Rehse kam zur DJV, wo er sich aber
nicht bewährte.

Der zweite Lehrgang startete am 1. Oktober 1946. Schon unmittelbar nach Be-
ginn der Schulung wurden drei Bewerber wegen ihrer Vorstrafen ausgeschlossen,
zwei schieden freiwillig aus. Allerdings zeigte es sich nun, daß es immer schwieri-
ger wurde, geeignete Personen zu finden. Von den anfänglich 40 Volksrichter-
Schülern (33 SED) schafften es schließlich nur 23, die Abschlußprüfung zu beste-
hen126. Aber auch die Ausbildung war anspruchsvoller geworden, sie wurde Mitte
Juli 1947 abgeschlossen, dauerte nun also ein dreiviertel Jahr127. Erst im dritten
Lehrgang wurde die Zahl der Schüler aufgrund des SMAD-Befehls Nr. 193 erheb-
lich erweitert, und zwar auf 58 Personen. Inzwischen waren auch die neuen Par-
teien CDU und LDPD, die die ersten beiden Male nur je vier Aspiranten gewin-

120 Zur Geschichte der Rechtspflege 1945-1949, S. 99; A. Nikitin, Sowetskaja woennaja administra-
zija i justizija wostotschnoj Germanii 1945-1949. MS, Bl. 10. BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 324-
327, Bericht DJV (Hartwig) über Besuch des 3. Lg., 27.10. 1947.

i2' BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 543, MdJ an Ministerpräsident, 28. 7. 1948; Wentker, Volksrichter,
S.58f.

>22 BLHA, Rep. 212, Nr. 594, Bl. 57-66, MdJ an SMA, 29. 4. 1947; BA, DP-1 VA 20, Bl. 15, Löwen-
thal auf der Volksrichtertagung vom 7. 9. 1947 in Potsdam; Anders, Diss., Anhang Kap. II, S. 2.

>23 Vgl. SAPMO, SgY 30/2077, Erinnerungen Elfriede Göldner (1984/87), die von ihrer Nachbarin
Hilde Benjamin geworben wurde,

i" BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 234-238, MdJ an SMA (Schipkow), 2. 10. 1947; ebenda, Bl. 16, Brief
aus der Abt. Justiz Brandenburg, 8. 10. 1946.

125 Walter Dubberke, Max Junius und Heinz Wensierski.
'2* BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 222, MdJ an SMA (Oberstleutnant Podmoskowsky), 27. 8. 1947.
>27 BLHA, Rep. 212, Nr. 320, HA Justiz Brandenburg an MdJ der DDR, 22. 10. 1951.
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nen konnten, an der Werbung für Kandidaten stärker beteiligt128. Diesmal stellten
die „bürgerlichen" Parteien 13 von 49 politisch organisierten Lehrgangsteilneh-
mern129.

In der Justizabteilung hatte der Stellvertreter Hoenigers, Horst Schulze (SED),
die Oberaufsicht über die Lehrgänge; 1947 übernahm Götz Schlicht die unmittel-
bare Leitung. Schlicht war frisch promoviert und bekam hervorragende Beurtei-
lungen: „ausgezeichneter Jurist, guter Pädagoge, nur etwas sarkastisch. Wird von
allen begabten Schülern hoch geschätzt, die geistig schwächeren Teilnehmer ha-
ben es schwer mit ihm. politisch: ausgesprochener Antifaschist, fortschrittl. Den-
ken"130. Was man im Justizministerium nicht kannte, war Schlichts Laufbahn als
Polizeioffizier im Dritten Reich. In der besetzten Ukraine hatte Schlicht an der
Verwischung der Spuren von Massengräbern von NS-Opfern teilgenommen. Der
Großteil seiner damaligen Untergebenen stammte aus der Berliner Polizei und
wurde Ende 1947 vom MGB verhaftet und verurteilt131. Erst 1952 ereilte ihn sein
Schicksal, allerdings wurde er nicht wegen seiner NS-Vergangenheit, sondern
wegen seines Widerstandes gegen die SED-Diktatur festgenommen132.

Nicht nur bei den Verantwortlichen in der Justizabteilung, auch unter den
Kurs-Dozenten überwogen die SED-Mitglieder133; der dritte Lehrgang wurde so-

gar von einem der wenigen früheren KPD-Mitglieder unter Brandenburgs Juri-
sten, Eberhard Greiff, geleitet134. Lediglich der Dozent Kurt Dittrich war in der
LDP, August Lecreux parteilos. Die Lehrgänge hatten damit und mit der Auswahl
der Teilnehmer zwar von Anfang an eine politische Ausrichtung, die Inhalte wur-
den bis 1948 dadurch aber nur teilweise bestimmt. Götz Berger und Hilde Benja-
min reisten aus Berlin an, um Vorträge zur „Soziologie" zu halten; diese bildeten
jedoch nur einen kleinen Teil des Ausbildungsprogramms und waren noch nicht
von stalinistischer Marxismus-Dogmatik geprägt. Hilde Benjamin nahm auch an
den Prüfungen des 2. Lehrgangs teil135.

Unmittelbar vor dem Amtsantritt der ersten Volksrichter erließ die Provinzial-
verwaltung am 23. September 1946 ohne Absprache mit der SMAD eine Verord-
nung über die Befähigung zum Richteramt136. Damit war die Rechtsgrundlage da-
für geschaffen, daß auch Personen ohne zwei Staatsprüfungen im höheren Justiz-
dienst tätig sein konnten, und verfahrensrechtliche Probleme beim Einsatz der
Volksrichter waren a priori ausgeschaltet. Brandenburg nahm deshalb später als
einziges Land die Institution der Volksrichter nicht in seine Verfassung auf. In al-

ias ACDP, III-033-051, Rundschreiben CDU KV Potsdam, 17. 6.1946; ACDP, VII-011-1294, Rund-
schreiben CDU LV an KV Nr. 21/1946,11.12.1946. Ähnlich für Mecklenburg: Bartusel, Politisie-
rung der Justiz, S. 67.

i29 BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 324-327, Bericht DJV (Hartwig) über Besuch des 3. Lg. in Branden-
burg, 27. 10.1947.

i» BLHA, Rep. 212, Nr. 269, Bl. 53, MdJ an SMA-Rechtsabteilung, 2. 9. 1948.
I3' Vgl. seine Vernehmung am 7. 2.1964 durch die StA Hamburg 141 Js 204/60 und die MGB-Verneh-

mungen in Zentrale Stelle Ludwigsburg, 208 AR-Z 294/59, Band 21, Bl. 4541-91. Zum Zusam-
menhang Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung, S. 378-381.

'32 Siehe unten S. 252.
133 Walter Beckmann, Helmut Bloch, Löwenthal, Rosenthal, Schlicht, Schoeps und Diether Schulze.
>34 BLHA, Rep. 212, Nr. 313, Bl. 419, MdJ an DJV, 5. 4. 1948.
133 Ebenda, Bl. 234-238, MdJ an SMA (Schipkow), 2. 10. 1947.
136 Jakupow kritisierte später den Alleingang Brandenburgs, BA, DP-1 VA 22, Bl. 89-94, Konferenz

der Länderjustizminister am 13. 12. 1946.


